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Tagesordnung 
 

DS-NR. TOP 
 
 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
576/16-
21 

2 Prüfantrag Hebammenversorgung in Rüsselsheim 
Bezug: Antrag Nr. 17 der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
vom 24.09.2017 

 
579/16-
21 

3 Grundsatzbeschluss zur Anmietung einer viergruppigen Kita im 
Berliner Viertel 
Bezug: Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 
Jahren bis zum Schuleintritt 2019/2020 

 
581/16-
21 

4 Personalgewinnung und -bindung im Kitabereich; hier: Zulage für 
Leitungen und stellvertretende Leitungen von Kindertagesstätten mit 
U3-Betreuung 
Bezug: DS 397/16-21 - Personalgewinnung und -bindung im 
Kitabereich 

 
582/16-
21 

5 Ausweitung des Pools für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 

 
583/16-
21 

6 Fachliche Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen und 
zur inklusiven Weiterentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten 
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DS-NR. TOP 
 
571/16-
21 

7 Zukunft der kommunalen Jugendarbeit 2020 
Bezug: Antrag Nr. 57 des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplan 
2019 

 
 8 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

Y. Rentrop 

Vorsitzende 
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Rüsselsheim, den 18.09.2019 
 
 

NIEDERSCHRIFT 

 
der öffentlichen Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 

 
vom Dienstag, den 27.08.2019 um 18:00 Uhr 

 
 

 „A“ 
 

TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die Sitzung vom 11.06.2019 wird in der vorgelegten Form 
einstimmig genehmigt. 
 
 

TOP 2 Prüfantrag Hebammenversorgung in Rüsselsheim 

Bezug: Antrag Nr. 17 der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

vom 24.09.2017 

DS-Nr. 576/16-21 
 

Bürgermeister Grieser erläutert die Vorlage. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung mit 15 Ja-Stimmen und einer 
Enthaltung der Vorlage zuzustimmen wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt  
 

1. den beigefügten Zwischenbericht über die Hebammenversorgung in Rüsselsheim 
zur Kenntnis. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 

2. gemäß Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselheim (GPR) aktuell kein Mangel an 
angestellten Hebammen in der stationären Geburtshilfe existiert.  

3. gesicherte Aussagen über die Hebammenversorgung im freiberuflichen Bereich 
und über die Versorgung mit Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger*innen (FGKIKP) aufgrund einer nicht validen Datenlage nicht 
möglich sind.  

4. die Auswertung der Daten des Bereichs Frühe Hilfen sowie des GPR auf einen 
Mangel an freiberuflichen Hebammen vorwiegend im Bereich der 
Wochenbettbetreuung hinweist. 
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5. die Auswertung der Daten des Bereichs frühe Hilfen auf einen Mangel an 
Familienhebammen oder FGKIKP hinweist.  

6. das GPR Klinikum und die Frühen Hilfen zur Begegnung des wahrscheinlichen 
Mangels an freiberuflichen Hebammen im Bereich der Wochenbettbetreuung die 
Implementierung einer Wochenbettambulanz plant.  

 

B. Beschlussvorschlag 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
 

1. die Durchführung einer Befragung aller ortsansässigen Mütter, welche in den 
letzten drei Jahren entbunden haben, zum Thema Bedarf und Bedarfsdeckung an 
Hebammenleistungen und Leistungen von Familienhebammen und FGKIKP zur 
Verbesserung der Datenlage. Die Kostendeckung erfolgt über das Sachkonto 
7290200 (Förderung Asyl und Soziales) im Produkt 050040000 (Verwaltung soziale 
Leistungen). 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat  
 

2. die Ergebnisse der Befragung fachlich auszuwerten, der 
Stadtverordnetenversammlung darüber Bericht zu erstatten und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation vorzuschlagen.  

 

 

TOP 3 Grundsatzbeschluss zur Anmietung einer viergruppigen Kita im 

Berliner Viertel 

Bezug: Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 

Jahren bis zum Schuleintritt 2019/2020 

DS-Nr. 579/16-21 
 

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlage 
zuzustimmen wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 
1. die gewobau bereit ist, auf dem Grundstück in der Berliner Straße/Ecke Bonner  
 Straße eine viergruppige Kita zu errichten, sofern die Stadt Rüsselsheim als  
 Trägerin der Einrichtung diese für 25 Jahre anmietet. 
2. der Neubau auf der Grundlage des von der Stadtverordnetenversammlung  
 beschlossenen Raumprogramms und gemäß der städtischen Bau- und  
 Ausstattungsbeschreibung in Modulbauweise (Systembau) errichtet und  
 schlüsselfertig übergeben werden soll.  
3. der Flächenbedarf inklusive Außengelände bei rund 2.080 qm und die  
 Bruttogrundfläche (BGF) bei rund 1100 qm liegt und die Kostenschätzung derzeit  
 bei Gesamtbaukosten von 3,65 Mill. € schließt.  
 
4. für das Projekt beim Land Hessen im Rahmen des Investitionsprogramm  
 „Kinderbetreuungsfinanzierung 2018 bis 2020“ Fördermittel beantragt werden, die  
 bereits in die Mietpreisberechnung eingerechnet wurden.  
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5. die Planungen vorsehen, dass die neue Einrichtung im Februar 2022 an den Start  
 gehen soll.  
 

B. Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, auf der Grundlage der unter 
Punkt E  genannten Eckpunkten mit der gewobau einen Mietvertrag für eine viergruppige 
Kindertagesstätte (Ü3) abzuschließen. Die Mittel in Höhe von ca. 150.000 € werden für die 
Haushaltsjahre ab 2021 (anteilig) und 2022 ff angemeldet. 
 

 

TOP 4 Personalgewinnung und -bindung im Kitabereich; hier: Zulage für 

Leitungen und stellvertretende Leitungen von Kindertagesstätten mit 

U3-Betreuung 

Bezug: DS 397/16-21 - Personalgewinnung und -bindung im 

Kitabereich 

DS-Nr. 581/16-21 
 

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung mit 15 Ja-Stimmen und einer 
Nein-Stimme der Vorlage zuzustimmen wie folgt: 
 

Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, 
 

1. dass sich die Eingruppierung der Leitungen von Kindertagesstätten gemäß TVöD 
SuE nach der Platzbelegung der Kindertagesstätten richtet. 
 

2. dass die Gruppengröße für Kinder im Alter ab dem 3. Lebensjahr 20 Kinder und für 
Kinder unter drei Jahren 12 Kinder beträgt. 
 

3. dass in Kindertagesstätten unter 40 Betreuungsplätzen tarifrechtlich keine 
stellvertretende Leitung vorgesehen ist. 

 

Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
 

1. eine Zulage für Leitungen und stellvertretende Leitungen von Kindertagesstätten 
mit U3-Gruppen. Die Zulage errechnet sich aus der Differenz der jetzigen 
Eingruppierung zu einer höheren Eingruppierung auf der Grundlage der 
Sollplätze einer vergleichbaren Kindertagesstätte mit ausschließlicher Betreuung 
für Kinder im Alter ab dem 3. Lebensjahr. 
 

2. in Einrichtungen unter 40 Betreuungsplätzen die Stelle einer stellvertretenden 
Leitung analog der Einrichtungen ab 40 Betreuungsplätze vorzuhalten. 

 

 

TOP 5 Ausweitung des Pools für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 

DS-Nr. 582/16-21 
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Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlage 
zuzustimmen wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis,  
 

1. dass mit der Vorlage „Personalgewinnung in Verbindung mit Praxisstellen für 
Erzieherinnen und Erzieher in der Ausbildung" (DS-Nr. 248/16-21) am 23.11.2017 
die Schaffung eines Pools für acht Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr ab dem 
Jahr 2018/2019 beschlossen wurde der es ermöglicht, in allen Einrichtungen die 
zum Sozialbereich der Stadt Rüsselsheim gehören eingesetzt zu werden. 
 

B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,  
 

1. ab dem Jahr 2020/2021 den Pool für das Freiwillige Soziale Jahr um fünf 
Einsatzstellen zu erweitern (drei im Produkt Kindertagesstätten und zwei im Produkt 
Betreuungsschulen). 

 
2. die erforderlichen Mittel zur Umsetzung werden im Haushaltsplanentwurf 2020  

angemeldet. 
 

 

TOP 6 Fachliche Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen und 

zur inklusiven Weiterentwicklung in den städtischen 

Kindertagesstätten 

DS-Nr. 583/16-21 
 

Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlage 
zuzustimmen wie folgt: 
 

Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, 
 

1. dass die Werkstatt für Behinderte Rhein-Main e. V. (nachfolgend WfB) den Vertrag 
über die fachliche Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen in den 
städtischen Kindertagesstätten durch die Frühförderstelle der WfB zum 28.2.2019 
gekündigt hat; mit Stand 1.2.2019 wurden 64 Integrationsmaßnahmen begleitet. 

 
2. dass die Stadt Rüsselsheim am Main der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ 

vom 1.8.2014 beigetreten ist, die die Träger von Kindertageseinrichtungen zu 
praxisbegleitenden Beratungsangeboten der Integrationsmaßnahmen 
einschließlich Fachberatung verpflichtet (Anlage 1, Punkt 4.4). 

 
3. dass mit der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ auch das Ziel verfolgt wird, 

den sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergebenden 
Perspektivenwechsel von der Systemlogik „Integration“ zum Konzept der „Inklusion“ 
zu vollziehen (Anlage 1, Präambel). 
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4. dass die Übernahme der Aufgabe eine Stelle mit dem Umfang von 39 Stunden 
nach S 17 erfordert und unter dem Finanzierungsvorbehalt des Haushaltsplanes  
2020 steht. 

 

Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung  
 

1. beschließt für die praxisbegleitende Beratung der Integrationsmaßnahmen und die 
Fachberatung zur inklusiven Weiterentwicklung in den städtischen 
Kindertagesstätten ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Vollzeitstelle mit der 
Eingruppierung S17 zu schaffen (vorbehaltlich des Ergebnisses einer 
Stellenbewertung).  

 
2. beauftragt den Magistrat weitere Schritte in der Entwicklung zur Inklusion in 

städtischen Kindertagesstätten zu prüfen und sich hieraus ergebende Maßnahmen 
der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

 

 

TOP 7 Zukunft der kommunalen Jugendarbeit 2020 

Bezug: Antrag Nr. 57 des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplan 

2019 

DS-Nr. 571/16-21 
 

Im Jugendhilfeausschuss wurde ein Änderungsantrag beschlossen, mit dem Ziel, die 
Punkte 4, 5 und 6 aus dem Teil A, Kenntnisnahme in den Teil B Beschluss aufzunehmen. 
 
Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag des Jugendhilfeausschusses mit 10 Ja-
Stimmen und 6 Enthaltungen zu und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der 
Vorlage zuzustimmen wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 
1. die Stadt Rüsselsheim als Träger der örtlichen Jugendhilfe gesetzlich verpflichtet ist im 

Rahmen ihrer Planungsverantwortung dafür Sorge zu tragen, dass Einrichtungen und 
Dienste der Jugendhilfe vorausschauend, rechtzeitig und bedarfsorientiert zu planen 
sind. 

 
2. die Stadt Rüsselsheim derzeit mit ihren Aufwendungen für Jugendarbeit deutlich unter 

dem Bundesdurchschnitt liegt.  
 
3. die aktuell vorhandenen Ressourcen für die Jugendarbeit nicht dem steigenden Bedarf 

der wachsenden Stadt Rüsselsheim am Main entsprechen. 
 
4. dass die Umsetzung der Punkte 4., 5. und 6. unter dem Finanzierungsvorbehalt des 

Haushaltsplanes 2020 und der Finanzplanung 2019 – 2023 steht. 
 

B. Beschluss 
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1. für den Haushalt 2020 für den Stellenplan der Jugendförderung 2,54 Vollzeitstellen 
(VZ) S 11b, 0,5 Vollzeitstellen TVöD 9a und 0,22 Vollzeitstellen S 17 erforderlich 
werden.  
Die Stellen verteilen sich wie folgt: 

 
a. 060546000 – Kinder- und Jugendhäuser, 1,55 VZ S 11b davon 1 Stelle 

zunächst gesperrt 
b. 060245150 – Streetwork und sonstige Jugendarbeit, 0,52 VZ S 11b 
c. 060546100 – Kinder- und Jugendbüro, 0,20 VZ S 11b 
d. 060245120 – Kinder- und Jugenderholung, 0,25 S 11b 
e. 060040730 – Verwaltung Jugendförderung 0,22 S 17 und 0,5 TVöD EG 9a 

 
2. für den Haushalt 2020 Sachkosten (Honorarmittel, Sach- und Betreuungsaufwand) in 

Höhe von 13.671 Euro (für 5/12 des Jahres 2020) und Beschäftigungsentgelte in Höhe 
von 20.902 Euro (für 7/12 des Jahres) für 0,55 VZ S 11b für die unter 1 a. genannten 
Stellenanteile erforderlich werden. 

 
3. für den Haushalt 2020 im Produkt 060546000 – Kinder- und Jugendhäuser zusätzlich 

a. im Sachkonto 7128400 (Auszeit Böllenseesiedlung) für 0,64 VZ S 11b und 
entsprechende Sach– und Honorarmittel in Höhe 17.350 Euro und  

b. im Sachkonto 7128410 (Auszeit Berliner Viertel) für 0,74 VZ S 11b und 
entsprechende Sach- und Honorarmittel in Höhe von 20.070 Euro 
erforderlich werden.  

 
1. den Antrag Nr. 57 des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplan 2019 hiermit für 

erledigt zu erklären. (Anlage 4) 
 

 

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen 
 

Keine 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Prüfantrag Hebammenversorgung in Rüsselsheim 
Bezug: Antrag Nr. 17 der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen vom 
24.09.2017 
 

 
M-Nr.: 201/19 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt  
 

1. den beigefügten Zwischenbericht über die Hebammenversorgung in Rüsselsheim zur 
Kenntnis. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 

2. gemäß Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselheim (GPR) aktuell kein Mangel an 
angestellten Hebammen in der stationären Geburtshilfe existiert.  

3. gesicherte Aussagen über die Hebammenversorgung im freiberuflichen Bereich und über die 
Versorgung mit Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen (FGKIKP) aufgrund 
einer nicht validen Datenlage nicht möglich sind.  

4. die Auswertung der Daten des Bereichs Frühe Hilfen sowie des GPR auf einen Mangel an 
freiberuflichen Hebammen vorwiegend im Bereich der Wochenbettbetreuung hinweist. 

5. die Auswertung der Daten des Bereichs frühe Hilfen auf einen Mangel an 
Familienhebammen oder FGKIKP hinweist.  

6. das GPR Klinikum und die Frühen Hilfen zur Begegnung des wahrscheinlichen Mangels an 
freiberuflichen Hebammen im Bereich der Wochenbettbetreuung die Implementierung einer 
Wochenbettambulanz plant.  

 
B. Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
 

1. die Durchführung einer Befragung aller ortsansässigen Mütter, welche in den letzten drei 
Jahren entbunden haben, zum Thema Bedarf und Bedarfsdeckung an Hebammenleistungen 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 576/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



und Leistungen von Familienhebammen und FGKIKP zur Verbesserung der Datenlage. Die 
Kostendeckung erfolgt über das Sachkonto 7290200 (Förderung Asyl und Soziales) im 
Produkt 050040000 (Verwaltung soziale Leistungen). 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat  
 

2. die Ergebnisse der Befragung fachlich auszuwerten, der Stadtverordnetenversammlung 
darüber Bericht zu erstatten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgungssituation vorzuschlagen.  

 
 
Bericht/Erläuterung 
 
 

A. Ziel 
 

Ziel ist es, die Deckung des Bedarfs (werdender) Mütter in Rüsselsheim bezüglich der Betreuung 
durch Hebammen, Familienhebammen oder Familien-Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger*innen (FGKIKP) sicherzustellen und einem etwaigen Mangel 
entgegenzuwirken.  
 
 

B. Beschlusshistorie 
 

Mit Beschluss vom 26.10.2017 verweist die Stadtverordnetenversammlung den Prüfantrag –
Jahresbericht Frühe Hilfen-  der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen (DS 213/16-21) zur 
weiteren Bearbeitung an den Magistrat.  
 
Der Prüfantrag geht zurück auf den Jahresbericht “Frühe Hilfen 2016“, in welchem ein Mangel an 
Hebammen in Rüsselsheim beschrieben wird. Der Stadtverordnetenversammlung soll eine 
Drucksache vorgelegt werden, in der dargestellt wird, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Versorgungslage umsetzbar sind und mit welchem finanziellen Aufwand dies verbunden wäre.  
 
 

C. Hintergrund 
 

Die Thematik „Hebammenmangel“ ist differenziert zu betrachten. Es muss unterschieden werden 
zwischen freiberuflichen und angestellten Hebammen, zwischen den verschiedenen Bereichen der 
freiberuflichen Hebammentätigkeit bis hin zur Unterscheidung zwischen Hebammen und 
Familienhebammen bzw. FGKIKP.  
 
Die Grenzen zwischen den Berufsbildern Hebamme und Familienhebamme bzw. FGKIKP verlaufen 
fließend, beide sind sowohl psychosozial als auch medizinisch für die Unterstützung der Mütter wie 
des gesamten Familiensystems tätig, jedoch mit differierenden Schwerpunkten.  
   
Unter der  Berufsbezeichnung Hebamme bzw. Entbindungspfleger  werden Personen gefasst, 
welche als Geburtshelfer*innen schwangere Frauen bzw. Wöchnerinnen vor und nach der Geburt 
beraten und betreuen. Ihr Leistungsspektrum reicht von der Schwangerenvorsorge über die 
Geburtshilfe bis zur Wochenbettbetreuung. Hebammen arbeiten im Angestelltenverhältnis in einem 
Krankenhaus oder Geburtshaus oder freiberuflich. Auch Mischformen sind üblich.  



 
Familienhebammen oder FGKIKP unterstützen Familien im Bedarfsfall, wenn die mit den 
Krankenkassen abrechenbare Regelversorgung mit Hebammenhilfe erschöpft ist, d.h. die 
Wochenbettbetreuung nach der zwölften Lebenswoche des Kindes endet und die Hebamme nur 
noch sporadisch betreut. Eine Familienhebamme kann betroffene Familien bis zur Vollendung des 
ersten Lebensjahres des Kindes unterstützen. Der Fokus liegt auf der psychosozialen 
Unterstützung des gesamten Familiensystems.  
 
 

D. Gesetzliche Grundlagen 
 

Gemäß §24d SGB V „Ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe“ haben (werdende) Mütter einen 
Anspruch auf ärztliche Betreuung und Hebammenhilfe während der Schwangerschaft, bei und nach 
der Entbindung sowie auf Untersuchungen zur Feststellung der Schwangerschaft und zur 
Schwangerenvorsorge.  
Den Ländern obliegt der Sicherstellungsauftrag bezüglich der stationären geburtshilflichen 
Versorgung mit Hebammen im Rahmen des § 6 i.V.m. § 1 KHG. Die Sicherstellung der 
Hebammenleistungen im freiberuflichen Bereich ist gesetzlich nicht geregelt.  
 
Anders als im Falle von Hebammenleistungen besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Leistungen 
von Familienhebammen oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen (FGKIKP). 
Zur Deckung des Bedarfs entwickeln Kommunen freiwillige kommunale Hilfsangebote. In 
Rüsselsheim erfolgt die Umsetzung als freiwillige kommunale Leistung der Daseinsvorsorge im 
Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen. Denkbar ist die Umsetzung außerdem als Leistung des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGDG) oder als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII. 
 
 

E. Problem 
 

Ein Mangel an Hebammen, Familienhebammen oder FGKIKP in Rüsselsheim kann aufgrund der 
unzureichenden Datenlage nicht gesichert festgestellt werden. Möglich sind lediglich Rückschlüsse, 
welche auf einen Mangel an freiberuflichen Hebammenleistungen insbesondere in den Bereichen in 
der nachgeburtlichen Betreuung (Wochenbett) sowie der im Bedarfsfall anschließenden Betreuung 
durch Familienhebammen oder FGKIKP hinweisen.   
 
 

F. Lösung 
 

Zur Verbesserung der Datenlage und Absicherung der abgeleiteten Rückschlüsse auf einen 
freiberuflichen (Familien-)Hebammenmangel ist es notwendig, gesicherte Daten mittels einer 
schriftlichen Befragung von Müttern, welche in den letzten drei Jahren entbunden haben und in 
Rüsselsheim ortsansässig sind, zu erheben. Diese Befragung sollte Bedarfe und deren Deckung in 
den Bereichen Schwangerenvorsoge, Geburtshilfe sowie Wochenbettbetreuung als originäre 
Hebammenleistungen, sowie den Bedarf an Leistungen von Familienhebammen bzw. FGKIKP 
erheben.  
 
Weitere Maßnahmen zur Begegnung des (Familien-)Hebammenmangels sind bereits eingeleitet, 
umgesetzt oder in Planung: 
 
Im Bereich der nachgeburtlichen Betreuung wurde durch die Etablierung von Elternberatungen als 
niedrigschwellige Angebote an den vier Standorten Berliner Viertel, Böllenseesiedlung, Innenstadt 
sowie im Dicken Busch der freiberufliche Hebammenmangel im Bereich der Wochenbettbetreuung 
sowie der Mangel an Familienhebammen bzw. FGKIKP bereits gelindert.  



 
Das beim GPR angesiedelte Programm Babylotsen verbessert die Zusteuerung in das System der 
Frühen Hilfen, welches unter anderem Hebammen sowie Familienhebammen und FGKIKP 
vermittelt. Darüber hinaus plant das GPR aktuell gemeinsam mit den Frühen Hilfen die 
Implementierung einer nicht aufsuchenden Wochenbettambulanz, welche Mütter in den ersten 
Wochen nach der Geburt beratend unterstützen soll. Nach Abschluss der Konzeption und Klärung 
arbeitsrechtlicher Fragestellung wird der Stadtverordnetenversammlung ein umfassendes Konzept 
zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Der Bereich der Versorgung mit Familienhebammen oder FGKIKP ist zu prüfen, inwieweit das 
Angebot als freiwillige kommunale Leistung durch eine Festanstellung zweier Familienhebammen 
oder FGKIKP im Bereich der Frühen Hilfen realisieren lässt. Dies würde sicherstellen, dass sich 
deren Einzugsgebiet auf Rüsselsheim beschränkt und dass keine Nebentätigkeiten, welche die 
Einsatzmöglichkeiten beschränken, ausgeführt werden. Zudem wird die Attraktivität in Folge eines 
gesicherten und tariflich festgesetzten Einkommens erhöht, welches unabhängig von pauschal 
abgegoltenen Einsatzstunden ausgezahlt wird. 
 
 

G. Kosten 
 

Der finanzielle Aufwand zur Verbesserung der Datenlage und Absicherung der abgeleiteten 
Rückschlüsse auf einen freiberuflichen (Familien-)Hebammenmangel mittels einer schriftlichen 
Befragung würde rund 4.060 € betragen. Dem notwendigen Erkenntnisgewinn über die Versorgung 
mit Hebammenleistungen in Rüsselsheim stünde demnach ein überschaubarer finanzieller Aufwand 
gegenüber. Die Kostendeckung erfolgt über das Sachkonto 7290200 (Förderung Asyl und Soziales) 
im Produkt 050040000 (Verwaltung soziale Leistungen). 
 
Rüsselsheim am Main, den 13.08.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



































































































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Grundsatzbeschluss zur Anmietung einer viergruppigen Kita im Berliner Viertel 
Bezug: Planung der Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren 
bis zum Schuleintritt 2019/2020 
 

 
M-Nr.: 195/19 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

A. Kenntnisnahme 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 

1. die gewobau bereit ist, auf dem Grundstück in der Berliner Straße/Ecke Bonner Straße 
eine viergruppige Kita zu errichten, sofern die Stadt Rüsselsheim als Trägerin der 
Einrichtung diese für 25 Jahre anmietet. 

2. der Neubau auf der Grundlage des von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Raumprogramms und gemäß der städtischen Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung in Modulbauweise (Systembau) errichtet und 
schlüsselfertig übergeben werden soll.  

3. der Flächenbedarf inklusive Außengelände bei rund 2.080 qm und die 
Bruttogrundfläche (BGF) bei rund 1100 qm liegt und die Kostenschätzung derzeit bei 
Gesamtbaukosten von 3,65 Mill. € schließt.  

 
4. für das Projekt beim Land Hessen im Rahmen des Investitionsprogramm 

„Kinderbetreuungsfinanzierung 2018 bis 2020“ Fördermittel beantragt werden, die 
bereits in die Mietpreisberechnung eingerechnet wurden.  

 
5. die Planungen vorsehen, dass die neue Einrichtung im Februar 2022 an den Start 

gehen soll.  
 

B. Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, auf der Grundlage der unter 
Punkt E  genannten Eckpunkten mit der gewobau einen Mietvertrag für eine viergruppige 
Kindertagesstätte (Ü3) abzuschließen. Die Mittel in Höhe von ca. 150.000 € werden für die 
Haushaltsjahre ab 2021 (anteilig) und 2022 ff angemeldet. 

 
 

Eingang 
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Begründung 
 

A. Ziel 
 
Ziel ist der schrittweise Ausbau der Plätze in der Kindertagesbetreuung zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis 
zum Schuleintritt. 
 
 

B. Gesetzliche Grundlage 
 
Gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII besteht für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum 
Schuleintritt ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. 
 
 

C. Beschlusshistorie 
 
Die Drucksache steht in Verbindung mit den jährlichen Vorlagen zur Planung der Versorgung mit 
Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt, zuletzt DS 513/16-21 und knüpft 
gleichzeitig an die DS 384/16-21 Kita – Standortsuche; hier: Ergebnisse der fraktionsübergreifenden 
Arbeitsgruppe und weiteres Vorgehen, an. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Magistrat 
beauftragt, mit der gewobau Verhandlungen über den Bau einer Kita im Berliner Viertel 
aufzunehmen 
 
 

D. Problem 
 
Die Stadt Rüsselsheim am Main ist als öffentlicher Träger der Jugendhilfe zuständig für die 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die Stadt selbst verfügt jedoch 
weder über ausreichende Grundstücke, noch über die personellen Ressourcen den Ausbau im 
erforderlichen Umfang ohne Unterstützung zügig umzusetzen. Besonders schwierig stellt sich die 
Platzversorgung im Schulbezirk Goetheschule (Berliner Viertel) dar. Zur kurzfristigen 
Bedarfsdeckung wurde bereits auf der Danziger Anlage eine Interimskita errichtet, für die aufgrund 
des anhaltend steigenden Bedarfs eine Dauerlösung gefunden werden muss.  
Das Grundstück der gewobau ist grundsätzlich geeignet, jedoch nicht optimal, da ein 
Mischwasserkanal die Bebauung einschränkt. Dies und die Dringlichkeit der Baumaßnahme 
aufgrund der unzureichenden Versorgungslage führt zu Mehrkosten gegenüber einer 
konventionellen Bauweise. Darüber hinaus entstehen Mehrkosten, da die bisherige 
Grundstücksstruktur (Stellplätze, Müllplätze, Feuerwehrzufahrten) für die bestehenden 
Wohngebäude komplett angepasst und überarbeitet werden muss. 
 
 

E. Lösung 
 
Die Stadt Rüsselsheim am Main beauftragt die gewobau mit der Errichtung einer viergruppigen Kita 
in Modulbauweise am geprüften Standort und mietet diese ab Fertigstellung und schlüsselfertiger 
Übergabe (voraussichtlich Dezember 2021) an. 
 
Der abzuschließende Mietvertrag soll folgende, vorverhandelte  Eckpunkte beinhalten bzw. 
zugrunde legen: 
 
 

 Vorbehalt der baurechtlichen Genehmigung des Bauvorhabens  



 Neubau der Einrichtung in Modulbauweise auf Grundlage des städtischen 
 Raumprogramms (BGF: 1101,5 qm) und in enger Abstimmung mit der 
Stadt  Rüsselsheim als zukünftige  Trägerin der Einrichtung 

 Baukostenschätzung der gewobau schließt bei 3,65 Mill. €  

 Errichtung gemäß der städtischen Bau- und Ausstattungsbeschreibung 

 Vertragslaufzeit 25 Jahre  

 jährliche Miete ca. 150.000 € zuzüglich Nebenkosten 

 unter Einbeziehung der Drittmittelförderung  
 
       

F. Kosten 
 
Es dient zur Kenntnis, dass es sich um geschätzte Kosten handelt und aufgrund der derzeit stark 
steigenden Baukosten eine Kostenüberschreitung nicht ausgeschlossen werden kann. Weiterhin 
dient zur Kenntnis, dass eine Förderung des Bauvorhabens durch Drittmittel im Rahmen des 
Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung 2018 bis 2020“ nach derzeitigem Stand in 
Höhe von bis zu 1 Mill. € möglich ist. Sofern die Drittmittel nicht gewährt werden, erhöht sich die 
Miete proportional.  
 
Die Mittel für die Anmietung ( rund 150.000 € jährlich) und den Betrieb der Einrichtung, inklusive 
entsprechender Personalstellen, werden rechtzeitig ab dem Haushaltsjahr 2021 (anteilig) und 
Folgejahre für den Haushalt angemeldet.  
 
Gleiches gilt für die erforderlichen einmaligen investiven Mittel (für Mobiliar und Erstausstattung 
sowie Spielgeräte Außengelände) in Höhe von insgesamt ca. 200.000 €.  
 
 
 
Anlage 
 
Planungsskizze Lageplan 
 
Rüsselsheim am Main, den 13.08.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Personalgewinnung und -bindung im Kitabereich; hier: Zulage für Leitungen 
und stellvertretende Leitungen von Kindertagesstätten mit U3-Betreuung 
Bezug: DS 397/16-21 - Personalgewinnung und -bindung im Kitabereich 
 

 
M-Nr.: 196/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, 
 

1. dass sich die Eingruppierung der Leitungen von Kindertagesstätten gemäß TVöD SuE nach 
der Platzbelegung der Kindertagesstätten richtet. 
 

2. dass die Gruppengröße für Kinder im Alter ab dem 3. Lebensjahr 20 Kinder und für Kinder 
unter drei Jahren 12 Kinder beträgt. 
 

3. dass in Kindertagesstätten unter 40 Betreuungsplätzen tarifrechtlich keine stellvertretende 
Leitung vorgesehen ist. 

 
Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
 

1. eine Zulage für Leitungen und stellvertretende Leitungen von Kindertagesstätten mit U3-
Gruppen. Die Zulage errechnet sich aus der Differenz der jetzigen Eingruppierung zu einer 
höheren Eingruppierung auf der Grundlage der Sollplätze einer vergleichbaren 
Kindertagesstätte mit ausschließlicher Betreuung für Kinder im Alter ab dem 3. Lebensjahr. 
 

2. in Einrichtungen unter 40 Betreuungsplätzen die Stelle einer stellvertretenden Leitung 
analog der Einrichtungen ab 40 Betreuungsplätze vorzuhalten. 

 
 

Eingang 
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Begründung: 
 
 
A. Ziel 
 
Ziel ist es, zur Personalgewinnung und –bindung und zur Attraktivitätssteigerung der 
Leitungsfunktionen auch der U3-Einrichtungen einen finanziellen Anreiz zu schaffen, um kurzfristig 
und perspektivisch auf dem angespannten Fachkräftemarkt bestehen zu können. 
 
Ein weiteres Ziel ist es, auch in kleinen Einrichtungen unter 40 Betreuungsplätzen die Vertretung 
der Leitung sicherzustellen, insbesondere für die Abwesenheitszeiten der Leitungen. 
  
 
B. Beschlusshistorie 
 
Mit der DS 397/16-21 – Personalgewinnung und –bindung im Kitabereich hat die 
Stadtverordnetenversammlung am 18.10.2018 den Magistrat beauftragt die Gewährung einer 
Zulage für Leiter*innen von U3 Einrichtungen zu prüfen um die belegungsbedingte 
Schlechterstellung gegenüber ihren Kolleg*innen auszugleichen. 
 
 
C. Problem 
 
Die Leitungen von Einrichtungen mit U3-Kindern stehen regelmäßig in der Zuordnung der 
Entgeltgruppe schlechter da, als Leitungen von in der Gruppenanzahl vergleichbaren Einrichtungen 
mit Kindern ab dem 3. Lebensjahr, da sich die Eingruppierung nach der Platzbelegung richtet und in 
U3-Einrichtungen in einer Gruppe acht Kinder weniger betreut werden. 
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels spielt die Personalbindung eine immer größere Rolle und 
für diese so wichtige Aufgabe werden die Leitungen von Einrichtungen mit U3-Kindern 
benachteiligt. 
 
Die Qualität der Leitungsarbeit und –verantwortung richtet sich nicht alleine an der Anzahl der 
Betreuungsplätze aus. 
So haben Leitungen von Einrichtungen mit U3-Gruppen die Verantwortung für 72 % mehr Personal 
je Gruppe.  
Nach dem personellen Mindestbedarf des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches sind 
für 20 Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in einer Ganztagsgruppe 2,06 Stellen 
vorzuhalten, für 12 U3-Kinder in einer Ganztagsgruppe dagegen 3,54 Stellen. 
 
Bezüglich der Vertretungssituation in kleinen Einrichtungen unter 40 Betreuungsplätzen gibt es 
keine Erzieher*innen in der Funktion der stellvertretenden Leitung. 
Hier wurde bisher behelfsmäßig eine der Erzieher*innen der Einrichtungen als Ansprechperson in 
Abwesenheit der Leitung benannt.  
Gerade im Rahmen der Personalverantwortung in Abwesenheit der Leitung unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Beschäftigtenanzahl fehlt eine verlässliche Vertretung. 
 
 
 
 
 



 
D. Lösung 
 
Die Leitungen von Einrichtungen mit U3-Kindern erhalten eine Zulage unter rechnerischer 
Berücksichtigung von 20 Kindern pro Gruppe. 
In Einrichtungen mit weniger als 40 Plätzen für Kinder unter drei Jahren wird jeweils die Funktion 
der stellvertretenden Leitung geschaffen. 
 
 
E. Kosten 
 
Die Personalkosten für die Einrichtungen Bensheimer Straße, Am Weinfaß, August-Bebel-Straße 
und Adolf-von-Menzel Straße werden erhöht. 
Zwei Leitungen erhalten eine Zulage in Höhe der Differenz von der S9 (63.584,48 Euro) zur S13 
(68.908,14 Euro), die neuen Stellvertretungen erhalten eine Zulage in Höhe der Differenz von der 
S8b (60.945,69 Euro) zur S9 (63.584,48 Euro). 
Eine Leitung erhält eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen der S15 (75.670,33 Euro) und der 
S16 (75.258,22 Euro) und eine weitere die Zulage in Höhe der Differenz zwischen der S13 
(68.908,14 Euro) und der S15 (75.670,33 Euro); die jeweiligen Stellvertretungen erhalten eine 
Zulage in Höhe der Differenz von der S13 (68.908,14) zur S15 (75.670,33 Euro) und von der S9 
(63.584,48 Euro) zur S13 (68.908,14 Euro). 
Bei den in Klammer stehenden Beträgen handelt es sich um die rechnerischen 
Personalkostendurchschnittswerte für das Haushaltsjahr 2019. 
Insgesamt werden die Personalkosten danach um 34.360,83 Euro erhöht. Die Stellen mit den 
entsprechenden Personalkosten werden zum Haushalt 2020 angemeldet. 
 
 
F. Auswirkungen auf Dritte 
 
Schnellere und nachhaltigere Besetzung der Funktionsstellen in der Kindertagesbetreuung von 
Kindern unter drei Jahren bedeutet die Möglichkeit die vorhandenen Plätze vollständig zu besetzen 
und trägt der Umsetzung des Rechtsanspruchs und dem Bildungs- und Betreuungsbedarf der 
Familien Rechnung. 
 
Rüsselsheim am Main, den 13.08.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Ausweitung des Pools für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
 

 
M-Nr.: 199/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis,  
 

1. dass mit der Vorlage „Personalgewinnung in Verbindung mit Praxisstellen für Erzieherinnen 
und Erzieher in der Ausbildung" (DS-Nr. 248/16-21) am 23.11.2017 die Schaffung eines 
Pools für acht Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr ab dem Jahr 2018/2019 beschlossen 
wurde der es ermöglicht, in allen Einrichtungen die zum Sozialbereich der Stadt Rüsselsheim 
gehören eingesetzt zu werden. 
 

B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,  
 

1. ab dem Jahr 2020/2021 den Pool für das Freiwillige Soziale Jahr um fünf Einsatzstellen zu 
erweitern (drei im Produkt Kindertagesstätten und zwei im Produkt Betreuungsschulen). 

 
2. die erforderlichen Mittel zur Umsetzung werden im Haushaltsplanentwurf 2020  

angemeldet. 
 
 

Eingang 
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Begründung 
 
A.Ziel  
 
Das FSJ soll den eingesetzten Personen die Möglichkeit geben, die Arbeit der Erzieher*innen 
kennen zu lernen, um sich so gegebenenfalls für diese Ausbildung zu entscheiden. Das langfristige 
Ziel ist die Deckung des wachsenden Bedarfs an Fachkräften.  
 
 
B. Beschlusshistorie  
 
Die vorliegende Vorlage zur Ausweitung der Praxisstellen für das Freiwillige Soziale Jahr knüpft an 
den Beschluss „Personalgewinnung in Verbindung mit Praxisstellen für Erzieher*innen in der 
Ausbildung" (DS-Nr. 248/16-21) an.  
 
 
C. Ausgangslage  
 
Mit dem Ziel bereits vor der Ausbildung zum/zur Erzieher*in für den Beruf zu werben, wurde die 
Einführung des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) als neues Element fachbereichsübergreifend 
eingeführt. 
Die insgesamt acht Praxisstellen sind folgendermaßen verteilt:  
 

 Kindertagesstätten: drei Praxisstellen  
 Betreuungsschulen: zwei Praxisstellen  
 Bereich Asyl: eine Praxisstelle  
 Bereich Jugendförderung: eine Praxisstelle  
 Bereich Senioren: eine Praxisstelle 

 
Alle acht Praxisstellen waren im Zeitraum zwischen August 2018 und August 2019 besetzt.  
 
 
D. Problem  
 
In den kommenden Jahren ist mit einem weiter steigenden Bedarf zu rechnen. Für das FSJ ist die 
Nachfrage für die Bereiche Kindertagesstätten und Betreuungsschulen höher, als die derzeit zur 
Verfügung stehenden Praxisstellen.  
 
 
E. Lösung  
 
Mit der Ausweitung um 5 weitere Praxisstellen in den Bereichen Kindertagesstätten und 
Betreuungsschulen erhalten mehr Personen die Möglichkeit, die Arbeit der Erzieher*innen kennen 
zu lernen, um sich so gegebenenfalls für diese Ausbildung zu entscheiden.  
Das FSJ dauert in der Regel 12 Monate und setzt nach der Vollzeitschulpflicht an. Der Einsatz 
erfolgt in Vollzeit und kann auf bis zu 18 Monaten verlängert werden. Sowohl die Freiwilligen als 
auch die Praxisstellen erhalten während des Einsatzes eine fachliche und pädagogische Begleitung 
und Qualifizierung. Anbieter und Koordinator ist das Deutsche Rote Kreuz Volunta.  
 
Volunta hat bestätigt, dass die Nachfrage nach FSJ-Stellen nach wie vor hoch ist und jungen 
Menschen nach der Schule eine gute Möglichkeit der Orientierung bieten.  



 
Die Bereiche Asyl, Jugendförderung und Senioren halten die derzeitige Anzahl von einer 
Praxisstelle für ausreichend.  
 
 
F. Kosten und Folgekosten  
 
Der monatliche Kostenrahmen beträgt seit dem 01.01.2019 pro FSJ-Stelle ca. 840 € pro Monat. 
Eine Verlängerung des FSJ von 12 auf 18 Monate ist möglich. 
 
Für die drei Praxisstellen im Bereich Kindertagesstätten sind für die Freiwilligen in 2018 anteilig 
Kosten in Höhe von 8.748 € angefallen. Für den Haushalt 2019 sind 28.764 € eingestellt.  
Drei zusätzliche Praxisstellen ab dem Betreuungsjahr 2020/2021 erfordern anteilig zusätzliche 
Mittel in Höhe von ca. 10.080 € für das Haushaltsjahr 2020. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 
zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € benötigt.  
 
Für zwei Stellen im Bereich der Betreuungsschulen sind für die Freiwilligen in 2018 anteilig Kosten 
in Höhe von 6.200 € angefallen. Für den Haushalt 2019 sind Mittel in Höhe von 18.200 € eingestellt.  
Zwei zusätzliche Praxisstellen ab dem Betreuungsjahr 2020/2021 erfordern anteilig zusätzliche 
Mittel in Höhe von 6.800 € für das Haushaltsjahr 2020. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 
zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € notwendig.  
 
Rüsselsheim am Main, den 13.08.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Fachliche Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen und zur 
inklusiven Weiterentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten 
 

 
M-Nr.: 197/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, 
 

1. dass die Werkstatt für Behinderte Rhein-Main e. V. (nachfolgend WfB) den Vertrag über die 
fachliche Beratung und Begleitung von Integrationsmaßnahmen in den städtischen 
Kindertagesstätten durch die Frühförderstelle der WfB zum 28.2.2019 gekündigt hat; mit 
Stand 1.2.2019 wurden 64 Integrationsmaßnahmen begleitet. 

  
2. dass die Stadt Rüsselsheim am Main der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ vom 

1.8.2014 beigetreten ist, die die Träger von Kindertageseinrichtungen zu praxisbegleitenden 
Beratungsangeboten der Integrationsmaßnahmen einschließlich Fachberatung verpflichtet 
(Anlage 1, Punkt 4.4). 

 
3. dass mit der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ auch das Ziel verfolgt wird, den sich 

aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergebenden Perspektivenwechsel von der 
Systemlogik „Integration“ zum Konzept der „Inklusion“ zu vollziehen (Anlage 1, Präambel). 

 
4. dass die Übernahme der Aufgabe eine Stelle mit dem Umfang von 39 Stunden nach  

S 17 erfordert und unter dem Finanzierungsvorbehalt des Haushaltsplanes 2020 steht. 
 
 
 
 
 
Beschluss 
 

Eingang 
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Die Stadtverordnetenversammlung  
 

1. beschließt für die praxisbegleitende Beratung der Integrationsmaßnahmen und die 
Fachberatung zur inklusiven Weiterentwicklung in den städtischen Kindertagesstätten ab 
dem Haushaltsjahr 2020 eine Vollzeitstelle mit der Eingruppierung S17 zu schaffen 
(vorbehaltlich des Ergebnisses einer Stellenbewertung).  

 
2. beauftragt den Magistrat weitere Schritte in der Entwicklung zur Inklusion in städtischen 

Kindertagesstätten zu prüfen und sich hieraus ergebende Maßnahmen der 
Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorzulegen. 

 
 
Begründung: 
 
A. Ziel 
 
Zur Erfüllung des Förderungsauftrags aller Kinder in den städtischen Kindertagesstätten für die 
Erziehung, Bildung und Betreuung in Bezug auf soziale, emotionale, körperliche und geistige 
Entwicklung werden geeignete Rahmenbedingungen geschaffen. 
Die erforderliche Beratung und Begleitung bei den Integrationsmaßnahmen soll sichergestellt 
werden und der Perspektivenwechsel hin zum Konzept Inklusion durch weitere geeignete 
Maßnahmen gefördert werden. 
 
 
B. Beschlusshistorie 
 
Die Stadt Rüsselsheim am Main ist 2014 zu der überarbeiteten Vereinbarung zur Integration von 
Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für 
Kinder vom 1.8.2014 i. d. Fassung vom 28.4.2014 aufgrund des Magistratsbeschlusses 192/14 vom 
9. Und 10.9.2014 beigetreten („Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“, Anlage 1). 
Die Aufgabe der fachlichen Begleitung von Integrationsmaßnahmen wurde mit Magistratsbeschluss 
vom 23.2.10 (M-Nr. 31/10) der Frühförderstelle der WfB übertragen. 
Zunächst wurden 20 Wochenstunden, mit Magistratsbeschluss vom 17.5.11 (M-Nr. 129/11) 30 
Wochenstunden mit 44.500 Euro zur Verfügung gestellt. 
In 2015 wurde die Höhe der Finanzierung mit der Orientierung an den jeweils aktuellen 
Personaldurchschnittskostenwerten der Stadt Rüsselsheim am Main für eine 30 Stunden Stelle mit 
der Eingruppierung S 12 und maximal 5% zur Finanzierung der Overheadkosten durch den 
Magistrat beschlossen (M-Nr. 310/15 vom 3.11.15). 
Für das Jahr 2018 wurden von der WfB Kosten in Höhe von ca. 55.600 Euro per 
Verwendungsnachweis geltend gemacht. 



 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der jüngeren Vergangenheit folgende Beschlüsse gefasst, 
die auch zu besseren Rahmenbedingungen zur Umsetzung von Inklusion führen: 

- Personalgewinnung in Verbindung mit Praxisstellen für Erzieherinnen und Erzieher in der 
Ausbildung, DS-Nr. 248/16-21 vom 23.11.2017, womit die Anzahl der Auszubildenden so 
erhöht wurde, dass in allen städtischen Kindertagesstätten jeweils eine Sozialassistent*in, 
eine Erzieher*in im Anerkennungsjahr und einige FSJler*innen eingestellt werden können. 

- Neufassung der  „Satzung über die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Rüsselsheim 
am Main, DS-Nr. 398/16-21 vom 18.10.2018, in der die Gruppengröße für die drei- bis 
sechsjährigen Kinder grundsätzlich auf 20 Kinder festgelegt wird ohne dies an besondere 
Merkmale der Kinder zu knüpfen. 

- Personalgewinnung und –bindung im Kitabereich, DS-Nr. 397/16-21 vom 18.10.2018, mit der 
Anpassung und Erhöhung der Stellen für Integrationskräfte angepasst an den Ausbau der 
Kindertagesstätten und die Erhöhung der Platzzahl. 

 
 
C. Problem 
 
Mit der Kündigung des Vertrags durch die WfB und auch der Kündigung der bisherigen Beraterin 
bei der WfB fehlt die Beratung für die Integrationsmaßnahmen.  
Mit den bisherigen 30 Stunden lassen sich nicht mehr alle Aufgaben abdecken. 
 
In einer Arbeitsgruppe erarbeiten einige Leitungen der städtischen Kindertagesstätten, die 
pädagogische Fachberaterin und die Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Bildung und Betreuung 
seit 2015 Maßnahmen auf dem Weg zur inklusiven Kindertagesstätte. Die o. a. Vorlagen zur 
Beschlussfassung sind auch in der Arbeitsgruppe mit erarbeitet worden. 
Die Kindertagesstätte Lengfeldstraße hat im Rahmen des Projekts „Inklusion in der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung in Hessen – Kita öffnet sich in den Sozialraum“ des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Faktoren 
für ein gutes Gelingen von Inklusion erarbeitet (Anlage 2). 
Zur weiteren Entwicklung wird die Unterstützung einer entsprechenden Fachberatung benötigt, da 
dies bei 26 städtischen Kindertagesstätten mit weiter steigender Tendenz nicht von der 
pädagogischen Fachberatung mit übernommen werden kann. 
 
 
D. Lösung 
 
Beim Fachbereich Bildung und Betreuung wird eine Stelle für die Fachberatung 
Integration/Inklusion der städtischen Kindertagesstätten geschaffen und die bisher bei einem freien 
Träger bezuschussten 30 Stunden auf 39 Stunden erhöht. 
Die Übernahme der Aufgabe in eigener Zuständigkeit verringert die Overheadkosten und den 
Abstimmungsbedarf mit einem freien Träger. Abrechnungen und Verwendungsnachweise entfallen. 
Eine enge Zusammenarbeit mit der pädagogischen Fachberatung für die städtischen 
Kindertagesstätten im Fachbereich Bildung und Betreuung kann erfolgen. 
 
 
 



 
Die Aufgaben der neuen Fachberatung Integration/Inklusion beim Fachbereich Bildung und 
Betreuung sollen wie folgt sein: 

 Begleitung der Umsetzung der Integrationsmaßnahmen, konzeptionelle Weiterentwicklung 
zur Inklusion  

 Regelmäßiges Beratungsangebot, auch fallunabhängig (Integrationsmaßnahmen), in 
jeder/für jede Einrichtung 

 Beratung bezieht sich insbesondere auf die Fachkräfte und die Familien 

 Einbringen von Fachkenntnissen zur frühkindlichen Entwicklung in einzelnen 
Integrationsmaßnahmen; Vermittlung dieser Fachkenntnisse an und in die Teams 

 Prozessbegleitung in den städtischen Kindertagesstätten auf dem Weg zu inklusiven Kitas 

 Kooperation mit Trägern von Unterstützungssystemen, z. B. Frühförderstelle, 
Gesundheitsamt, Beratungszentren zu einzelnen Themen, Therapeuten 

 Berichterstattung für politische Gremien 
 
Die erforderlichen Qualifikationen werden wie folgt beschrieben: 

 Abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium im Bereich der frühkindlichen Entwicklung mit 
entsprechender Zusatzausbildung bzw. Fortbildungen zum Thema Inklusion 

 Hervorragende Fachkenntnisse zur frühkindlichen Entwicklung, insbesondere im heil- und 
sonderpädagogischen Bereich 

 Praktische Erfahrungen in der Kindertagesbetreuung sind von Vorteil 

 Theoretische und praktische Kenntnisse in der Moderation von Gruppen und der 
Konfliktbearbeitung 

 Theoretische und praktische Beratungskenntnisse möglichst mit systemischem Hintergrund 

 Anwendungssicherheit bei ms office Produkten und fachlich bezogenen Internetplattformen 

 Grundsätzliche Kenntnisse von Abläufen und Entscheidungsstrukturen der Verwaltung einer 
Kommune 

 
 
E. Kosten 
 
Im Haushaltsjahr 2019 sind als Zuschuss für die WfB für die Erbringung der Aufgabe 53.500 Euro 
eingestellt. Die tatsächliche Abrechnung für das Jahr 2018 betrug ca. 55.600    Euro. 
Für das Haushaltsjahr 2020 sollen für drei Monate Personalkosten in Höhe von 19.021 Euro für 
eine Stelle mit der Eingruppierung  S17 eingestellt werden und für die neun Monate vorher 
entsprechende Beschäftigungsentgelte in Höhe von 57.063 Euro um die Stelle zeitnah besetzen zu 
können. 
Im Vergleich zur Abrechnung der WfB von 2018 erhöht sich der Haushaltsansatz für 2020 um 
20.484 Euro.  
Für 2021 werden die vollen Personalkosten der Stelle in Höhe von 76.084 Euro zum Haushalt 
entsprechend angemeldet. 
 



 
F. Alternativen 
 
Die Beratungsaufgabe könnte an einen freien Träger vergeben werden, was zusätzlich zu den 
Personalkosten entsprechende Overheadkosten bedeutet. 
Der bisherige Stundenumfang von 30 Stunden könnte beibehalten werden, was jedoch nur die 
Begleitung der Integrationsmaßnahmen abdecken kann und keine weitere Beratung zur Inklusion 
beinhaltet. 
 
 
G. Auswirkungen auf Dritte 
 
Umfassende Beratung für die Fachkräfte in den Einrichtungen hin zur Inklusion und 
Inanspruchnahme aller Fördermöglichkeiten für Integration unterstützt alle Familien darin ihre 
Kinder in den gewünschten Kindertagesstätten gemäß der individuellen Persönlichkeit zu fördern. 
 
 
Anlage 1: 
Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis 
Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder vom 1.8.2014 i. d. Fassung vom 28.4.2014; 
„Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ 
 
 
Anlage 2:  
Auf dem Weg zur inklusiven Kita, Projektbericht der Kindertagesstätte Lengfeldstraße 
 
Rüsselsheim am Main, den 13.08.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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1. Einleitung 
 

Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel 
wie „einschließen“ oder „einbeziehen“. 
Im Idealbild einer inklusiven Gesellschaft wird niemand ausgegrenzt und 
Unterschiedlichkeit nicht bloß toleriert, sondern als selbstverständlich 
betrachtet. 
Mit dem Inkrafttreten der hessischen „Rahmenvereinbarung Integration 
1999“ sollte eine Betreuung aller Kinder mit Behinderung in allen 
Kindertageseinrichtungen zur Normalität werden. Die bis Ende der 90er 
Jahre existierenden sonderpädagogischen Einrichtungen wurden damit 
obsolet und teilweise aufgegeben. In Rüsselsheim wurden seit 1992 bis 
heute Kinder mit Behinderung in integrativ arbeitenden Einrichtungen 
betreut und gefördert. 
In der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom 
01.08.2014 wird klargestellt: „Auf Basis von § 22 a Achtes 
Sozialgesetzbuch wird seit 1999 mit Hilfe der Rahmenvereinbarungen 
Integrationsplatz, die Sicherstellung sowohl der Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft als auch der Förderung, Erziehung und Bildung und 
Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung gewährleistet 
Kinder mit nicht nur vorübergehender körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung werden durch den Träger der Sozialhilfe und 
durch ein amtsärztliches Gutachten zum „Personenkreis mit 
behinderungsbedingtem Mehraufwand“ eingestuft.  
Beim Thema Inklusion steht jedoch nicht die Einstufung als solche im 
Vordergrund. Es geht vielmehr um eine echte Teilhabe aller Menschen 
und um Heterogenität als anzustrebenden Normalzustand. Vielfalt als 
Normalität anzuerkennen und wertschätzende und vertrauensvolle 
Haltungen gegenüber den Familien in unserer Kita entgegenzubringen 
sind eine Facette; die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes als 
Bildungsziele in den Mittelpunkt zu stellen und die Bereitschaft aller 
Fachkräfte sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einzustellen, die 
andere. Auseinandersetzung mit eigenen Werten und Weltanschauungen 
sind ebenfalls wichtige Bausteine um inklusive Handlungsstrategien zu 
entwickeln.  

 

Das Team der Kita Lengfeldstraße hat den Anspruch vollinklusive Kita zu 
werden. Diese facettenreiche und teilweise sehr anspruchsvolle 
Herausforderung forderte ein konzertiertes Zusammenspiel zwischen den 
Menschen innerhalb der Kita, den Eltern und den Fachstellen der Stadt 
Rüsselsheim.  
Elementar für das Team der Kita Lengfeldstraße war die Auseinandersetzung 
mit vorhandenen, unterschiedlichen Prozessen, mit unterschiedlichen 
Auffassungen im Team und Supervisionen zum Thema Integration/Inklusion. 



 
 

 

Erfolgsentscheidend dabei war es, über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg 
eine tragfähige und übereinstimmende Vorgehensweise zu definieren.  

 

 

2. Mehrdimensionalität 

 
Zur Schaffung inklusiver Strukturen war es von Beginn an von großer 
Bedeutung auf mehreren Ebenen aktiv zu werden. Elementar dabei ist, 
dass Prozesse auf: 

- der subjektiven und der innerpsychischen Ebene Reflexion der eigenen 
Einstellung und Haltung  

- der interaktionellen Ebene, in Kooperation mit Anderen 
- auf der institutionellen Ebene, Öffnung gegenüber Familien 

Kommunen usw.  
- und auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, Öffentlichkeitsarbeit, 

politische Dimensionen 
 

ausgetragen werden. (vgl. Kron 2006) 
 
Basierend auf den obenstehenden von Kron skizzierten, vierdimensionalen 
Ebenen hat sich die Kita in der Umsetzung inhaltlich und thematisch orientiert.  
 
In den nachstehenden Kapiteln erfolgt eine Analyse der praktischen Umsetzung. 
 
 

2.1. Projekt „Vielfalt in Kitas – Inklusion in der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in 
Hessen - Kita öffnet sich in den Sozialraum“ 

 
Die Kita Lengfeldstrasse nimmt seit Januar 2016 an dem oben genannten 
Projekt teil. Kooperationspartner sind:  
 

- die „Frühförder und Beratungsstelle der WFB Rhein Main“ unter der 
Leitung von Frau Schultheiss-Schunk 

- die „Fachberatung für Integration“ der Stadt Rüsselsheim unter der 
Leitung von Frau Troll  

- die „Pädagogische Fachberatung“ der Stadt Rüsselsheim  unter der 
Leitung von Frau Reinhold 

 



 
 

 

Das Projekt verfolgt unter anderem das Ziel unsere Kindertagesstätte und die 
Kommune bei der Entwicklung eines inklusiven Handlungskonzeptes für den 
Bereich der frühkindlichen Bildung, unter Einbeziehung der 
Fortbildungsstrukturen des Hesssichen Bildungs- und Erziehungsplanes- zu 
unterstützen und die inklusive Arbeit in der Kita herauszubilden.  
 
 
Innerhalb dieser sog. „Netzwerktreffen“, wurden nachstehend folgende 
Vereinbarungen getroffen und im Rahmen derer mehrere Veranstaltungen 
etabliert. 
 

1. Aktivitäten der „Fachberatung für Integration“ 
 
Ziel: Im Sinne einer inklusiven Haltung soll die Fachlichkeit und 
Kompetenz der Fachberatung für Integration für die gesamte Kita 
nutzbarer werden. Unter anderem waren dabei Hospitationen in der Kita 
vorgesehen bei denen auch Gelegenheit für fachliches Feedback und 
Austausch mit den Kolleginnen bestand. 
 
Methodik: 
 
- Eine Teilnahme der Fachberatung für Integration am Elternabend zum 

Thema Integration / Inklusion in unserer Kita ist geplant.  
- Etablierung einer „offene Sprechstunde“  
- Kollegiale Beratung in Gruppen-, Klein- oder Gesamtteam 
- Reflektion der gruppendynamischen Prozesse und kritische 

Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen  
- Fortwährender Dialog im Kleinteam/Gesamtteam zu Themen der 

Inklusion 
 

Auf einem gemeinsamen Elternabend wurde über die Teilnahme unserer Kita 
am Projekt berichtet und die Eltern aktiv um Feedback gebeten. 
Die Anregungen der Eltern wurden aufgegriffen und im Rahmen des Teams 
reflektiert und diskutiert. 
 
In diesem Kontext wurden von der Fachberatung für Integration die 
Unterschiede zwischen Integration und Inklusion beispielhaft aufgezeigt: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Integration Inklusion 

Das Kind muss in die KiTa „passen“ Die KiTa passt sich dem Kind an 

Eignung der KiTa zur Aufnahme des 
Kindes steht im Vordergrund 

Das Kind besucht eine wohnortnahe 
Kita 

Klärung der Personallokation und 
danach Rekrutierung von zusätzlichem 
Personal 

Die KiTa verfügt über ausreichende 
räumliche, sächliche und personelle 
Ressourcen 

Verschiedenartigkeit muss durch 
Anpassung minimiert werden 

Verschiedenartigkeit wird als 
Normalität betrachtet 

Der Hilfeplan fokussiert sich auf 
„Integrationskinder“  

Individuelle Betrachtung jedes Kindes 

Vorhandene Barrieren limitieren die 
Teilnahme eines Kindes am Ausflug  

Planung mit Fokus Barrierefreiheit, 
damit jedes Kind teilnehmen kann 

Einschränkungen stehen im 
Vordergrund (z.B. ob Teilnahme an 
Veranstaltungen überhaupt möglich 
sind) 

Teilhabe ist selbstverständlich. Jedes 
Kind wird individuell wahrgenommen.  

 
 
Auf Basis dieser Gegenüberstellung ergab sich eine rege und offene Diskussion 
zwischen Eltern, Kollegen, Frühförderstelle und Fachberatung.  
 
Es wurde klar: Damit Eltern auch weiterhin die Entwicklung in der KiTa zum 
Thema Inklusion diskutieren und mitgestalten können, muss der Weg dahin 
transparent sein und viele Abstimmungsschritte enthalten  
 
Über die Frühförder-, und Beratungsstelle wurde ein offenes Beratungsangebot 
in unserer Kita etabliert. Die Beratungsstelle steht als Ansprechpartnerin für 
Eltern, die Fragen zur Entwicklung Ihrer Kinder haben, einmal im Monat zur 
Verfügung.  
 
Das Motto „Die Öffnung unserer Kita in den Sozialraum“, die Orientierung am 
Bedarf der Lebenswelten der Familien sind für unsere Arbeit und für das 
laufende Projekt unerlässlich.  
Die Kita wird dabei zum Zentrum für kooperative Tätigkeiten und möchte Ort für 
Begegnung und Austausch sein.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.2. Weiterbildung zur Fachkraft für Inklusion 

 
Für mich, als Leitung der Kita Lengfeldstraße, war es ein persönliches 
Anliegen, mich auf der Ebene der Inklusion weiterzubilden und neue 
Erkenntnisse und Fähigkeiten zu diesem Thema zu erlangen.  

Ziel war dabei Antriebsmotor für das Team der KiTa und fachlich 
kompetente Ansprechpartnerin rund um das Thema Inklusion für KiTa und 
Träger sein. 

Da Inhalte und Konzeption der Weiterbildung hinreichend bekannt sind, 
soll darauf in diesem Kontext nicht eingegangen werden. Dessen 
ungeachtet sind sie wichtiger Baustein um die Arbeit vor Ort qualitativ gut 
begleiten zu können.  

 

 

2.3. Arbeitskreis der Stadt Rüsselsheim zum Thema 
Inklusion  

 
Damit die Ergebnisse und die Vorgehensweise in der Kita auch auf der 
gesamtgesellschaftliche Ebene transparent werden konnte, war meine 
Teilnahme und Mitarbeit im „Arbeitskreis Inklusion der Stadt Rüsselsheim“ 
ebenso selbstverständlich wie notwendig.  
Teilnehmer dieses Arbeitskreises (AK) sind u.a. die Fachbereichsleitung ( Frau 
Kübel), die pädagogische Fachberatung (Frau Reinhold) und fünf andere 
Leitungen von Kitas der Stadt Rüsselsheim.  
Im AK wurden Fragestellungen u.a  zu den Ressourcen Wissen und Personal, 
sowie zu Aspekten der Einstellung und räumlichen Gegebenheiten diskutiert.  
 
Folgende Leitfragen spielten dabei eine zentrale Rolle:  
 

- Was brauchen wir (wirklich)? 
- Was ist (davon bereits) vorhanden? 
- Was kann (muss) getan werden, um das Ziel zu erreichen? 

 
In der Umsetzung ergibt sich nahezu zwangsläufig die Frage nach quantitativen 
und qualitativen Personalressourcen.  
Zusätzlicher Personalbedarf und ein erhöhter Zeitaufwand ergeben sich u.a. 
durch gestiegene Aufwände bei der Bewältigung pädagogischer Aufgaben mit 
Kindern, Eltern, sowie Absprachen mit Kooperationspartnern und der 
Netzwerkpflege.  
Zusätzlich braucht es angepasste und veränderte Qualifikationen der 
pädagogischen Fachkräfte, um prozessbegleitende Maßnahmen und 
Herausforderungen zu meistern.  



 
 

 

 
Die „Öffnung der Kita in den Sozialraum“ bietet sich dabei als Zentrum und 
Dreh- und Angelpunkt kooperativer Tätigkeiten an. Die Kita möchte Orte für 
Begegnung sein und bedürfnisorientiert für Familien als kompetenter 
Ansprechpartner verfügbar sein. Auch hier müssen zunächst Gesamtkonzepte 
entwickelt werden, in die Träger, Kommunen und Kita eingebettet sind. 
 
Es ist allen Beteiligten ein großer Wunsch das pädagogische Handeln an den 
Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Familien auszurichten. Die Frage 
nach „passenden“ Rahmenbedingungen bleibt auch hier jedoch zunächst noch 
offen.  
Geeignete Ressourcen für die vielfältigen Aufgaben sind dabei notwendig zur 
nachhaltigen Entwicklung und Umsetzung der Projekte   
Dabei ist die Unterstützung durch den Träger und weiterer, politischer Gremien 
essentiell, um das weitere Handeln effektiv weiterführen zu können und damit 
die gemeinsame Verantwortung für die konzeptionelle und inhaltliche Arbeit zu 
setzen.  
Inklusive Bildung benötigt zum Einen eine bejahende Haltung der Thematik 
gegenüber; genau so erfolgskritisch sind aber auch verbindliche und normative 
Rahmenbedingungen. Dabei spielt ein gut organisiertes Netz an Ressourcen, 
personeller und finanzieller Natur, sowie ein starkes ausdifferenziertes, 
kompetentes Unterstützungssystem eine wesentliche und befähigende Rolle. 
 
In einer gemeinsamen Dienstbesprechung aller Rüsselsheimer Kitas wurden 
durch den AK die Kriterien zur Ermittlung von Zeiten für Betreuung, Beratung 
und Begleitung erarbeitet und dem Dezernenten für die Bereiche Jugend, 
Soziales, Schule und Kultur, Herrn Bürgermeister Grieser, vorgestellt.  
 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Vision einer inklusiv arbeitenden Kita 
und die damit verbundenen Voraussetzungen vorgestellt und auch über das 
laufende Projekt „Vielfalt in Kitas“ informiert.  
 
Daraus abgeleitet soll eine Vorlage zum Thema Inklusion zur Abstimmung in den 
politischen Gremien durch Frau Kübel erarbeitet werden. 
 
Die  Kontakte zur nahegelegenen „Fachschule für Sozialpädagogik“ sollen 
intensiviert werden, um gemeinsam mit der Schule wichtige Bausteine zum 
Thema Inklusion in den Lehrplan einzubauen.  
 
In einer der nächsten Sitzungen des Arbeitskreises Integration sollen Vertreter 
der Eingliederungshilfe des Kreises Groß Gerau eingeladen werden um 
nachstehende Fragestellungen zu bearbeiten: 
 

- Wie wird momentan der Prozess in Bezug auf Integration gestaltet? 



 
 

 

- Wie kann eine Vernetzung inklusiver Bedingungen gelingen? 
- Wie gestaltet sich die Versorgung von Kindern mit Integrationsbedarf 

bei medizinischer Versorgung? 
 

Die Leiterin der Frühförder- und Beratungsstelle (Frau Dietzinger) wird zu einer 
der nächsten Treffen eingeladen, um zu erörtern, wie mehr Kitas in den Prozess 
der inklusiven Arbeit eingebunden werden können.  
Frau Troll wird auch in diesem Frühjahr wieder einen Fachtag für Integration für 
alle Rüsselsheimer KiTas organisieren.  
 
Der Arbeitskreis versteht sich als Team innerhalb eines laufenden Prozesses, in 
dem immer wieder neue, relevante Themen besprochen und auf Trägerebene 
behandelt werden sollen.  

 
 
 

2.4. Konzeptionstage im KiTa-Team zum Thema Inklusion 

 
Die Gestaltung einer vorurteilsbewussten und inklusiven Bildung und Erziehung 
ist eine Aufgabe, die das gesamte Team betrifft.  
Die Teilnahme an einer Modulfortbildung des hessischen Bildungs-und 
Erziehungsplanes zum Thema Inklusion „Die Vielfalt als Chance nutzen“ war 
dabei ein Baustein.  
Um eine inklusive Gestaltung zu etablieren, brauchten wir eine bewusste 
bejahende Haltung, aber auch professionell unterstützende Kompetenzen.  
Zum Thema „Vielfalt als Chance“ wurden die eigenen inklusive Haltungen 
reflektiert und mehr Wissen über Begriffe und Rechtsgrundlagen von Inklusion 
erreicht.  
Über Ängste und Bedenken aber auch über Chancen und Möglichkeiten beim 
Thema Inklusion wurde lebhaft diskutiert. 
Der gemeinsam erarbeitete Konsens über grundlegende Fragen und 
Voraussetzungen für Inklusion war dabei entscheidend.  
Das Beschäftigen mit der eigenen Biografie, mit eigenen Werten und Normen 
war hierbei Grundvoraussetzung. Die langjährige Erfahrung mit Supervision  war 
dabei sehr hilfreich und erleichterte den Zugang zu persönlichen Themen.  
Das eigene Rollenverständnis muss dabei professionell genug sein, damit das 
eigene Handeln kontinuierlich reflektiert werden kann. Supervison unterstützt 
dabei, vorhandene Kompetenzen zu stärken und neue Perspektiven im Umgang 
mit der eigenen Rolle aufzuzeigen.  
Zusammenfassend hat sich das Team der Kita intensiv mit 
erfolgversprechenden Rahmenbedingungen für Inklusion auseinandergesetzt.  
 
 
 



 
 

 

Als erfolgskritisch wurden dabei nachstehende Faktoren identifiziert: 
 

- ein stabiles und in der Zusammensetzung ausgewogenes Team 
- eine offene und gute „Willkommenskultur“ 
- stetige Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen 
- Bereitschaft und Interesse mit anderen Institutionen zusammen zu 

arbeiten. Kritisches Feedback dabei als Bereicherung zu sehen 
- regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis Integration für Kollegen 
- Eltern als „Experten Ihrer Kinder“ zu betrachten 
- Ressourcenorientiert zu arbeiten 
- Vielfalt als Bereicherung zu empfinden 
- Soviel Gemeinsamkeit wie möglich und so viel Differenzierung wie 

nötig aufzubauen 
- Reflektive Auseinandersetzung, begleitet durch Supervision 
- Eigenreflektion, die eigene Sprache bewusst wahrnehmen 

 
Worin liegen noch Verbesserungspunkte? 
 

- die eigene Biografie nicht als Maßstab zu nehmen 
- Verständnis/Wertschätzung/Toleranz zwischen Erziehern und Eltern ist 

nicht immer gegeben 
- Personelle, finanzielle Rahmenbedingungen noch suboptimal 
- Strukturelle Voraussetzungen (Übergang Kita zu Schule) 

 
 

2.5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Vereinen 
 

Die Kita Lengfeldstraße hat bereits vielfältige kooperative Netzwerke im 
näheren und ferneren Umfeld. In der Zukunft sollen verstärkt Aktivitäten 
entwickelt werden die den Sozialraum als Handlungsraum für Familien noch 
stärker mit einbezieht.  
Durch eine Öffnung der Einrichtung „in den Stadtteil hinein“, können sich neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Kommunen ergeben und bildungspolitisches 
Profil erlangt werden.  
Die tatsächlichen Bezugspunkte der Familien müssen mehr an Bedeutung 
gewinnen und Einzug in die Erziehungsarbeit halten, weil die Bedürfnisse der 
Kinder Grundlage pädagogischer Arbeit darstellen. Der Situationsansatz als 
pädagogisches Konzept der Kita verbindet diese Ansätze bereits in 
hervorragender Weise.  
 
 
 
 



 
 

 

2.6. Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern 
 

Die grundsätzliche Einstellung gegenüber Eltern und Kindern ist geprägt von 
einer wertschätzenden und vorurteilsfreien Haltung. Bedeutsam im Umgang mit 
den uns anvertrauten Kindern ist die bedingungslose Anerkennung und 
Wertschätzung jedes einzelnen Kindes.  
Primäre Aufgabe dabei ist es, eine sichere und stabile Beziehung zum Kind 
aufzubauen, damit es sich nach seinem eigenen Rhythmus entwickeln kann.  
 
Für die Zusammenarbeit mit Eltern ist es wichtig, dass Ihre jeweilige 
Familienkultur respektiert wird. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist die 
Basis für die Arbeit mit den Kindern.  
Schon von der ersten Minute an sammeln Eltern Informationen über das 
persönliche Verhalten der Pädagogen und machen sich ein Bild über die Kita.  
 
Deshalb ist eine gute Willkommenskultur von großer Bedeutung. Dabei soll eine 
Teilhabe der Eltern sie in die pädagogische Arbeit als gleichberechtigte 
Kooperationspartner mit einbeziehen. 
 Wenn Eltern sich in unserer Kita geschätzt und akzeptiert fühlen, hat das einen 
wesentlichen Einfluss auf das Verhalten und Wohlbefinden des Kindes in 
unserer Kita. 
 
 
 

3. Fazit und Ausblick 
 
 
Das gemeinsame Aufwachsen, Zusammenleben und Lernen von Kindern hat 
Vorteile für Alle. Wenn die Vielfalt im Mittelpunkt steht, werden individuelle 
Stärken genutzt und jeder Einzelne beteiligt. Individuelle Verschiedenheit wird 
dann als positiv stärkende Ressource betrachtet. 
 
Inklusion ist dabei keineswegs ein trivialer und kurzfristiger Prozess. Vielmehr 
hält der Weg zur Verwirklichung sicherlich noch einige Stolpersteine parat. 
Wenn Inklusion von Allen in der Kita getragen wird (Personal, Eltern Kinder) ist 
grundsätzlich eine gute Voraussetzung dafür gegeben, um Inklusion etablieren 
und leben zu können.  
Die Anforderungen an die Fachkräfte sind dabei jedoch sehr hoch und bedürfen  
geeigneter Qualifizierungsprozesse.  
Inklusive Strukturen können ohne adäquate und dem Art und Umfang 
angemessene finanzielle Ressourcen und Ausstattungen nicht umgesetzt 
werden.  



 
 

 

Darüber hinaus ist eine Diskussion auf fachpolitischer Ebene nötig, die die Ziele 
einer inklusiven Bildung näher in den Fokus nehmen und geeignete Ressourcen 
zur Verfügung stellen muss.  
Die Zusammenarbeit mit der „Schule vor Ort“ stellt ist ebenfalls herausfordernd; 
sie stellt noch große Herausforderungen in Bezug auf inklusive 
Herangehensweise und eine gemeinsame Sicht dar. Hier bedarf es sicherlich 
noch einiger kommunikativer und regulatorischer Abstimmungsschleifen und 
Maßnahmen. 
 
Die Kita Lengfeldstraße hat bereits vielfältige gemeinsame Veranstaltungen im 
Jahresverlauf etabliert. Unter anderem wurden Sportveranstaltungen, 
Leseprojektwochen, Schulbesuchstage, Tandemtage, runde Tische usw. mit der 
ortsansässigen Schule durchgeführt.  
Diese Kooperationen reichen jedoch bei Weitem noch nicht aus, um allen 
Kindern individuelle Bildungschancen zu ermöglichen. Jedes Kind bringt eigene 
individuelle und Voraussetzungen mit, die als Bereicherung für die Gruppe 
empfunden werden soll.  
Es bedarf also einer generellen, strukturellen Umstellung des Schulbetriebes 
und einer Abschaffung der Gliederung des Bildungssystems um ein inklusives 
Bildungssystem für alle Kinder zu schaffen. 
 
Die Kita Lengfeldstraße sieht es als willkommene Herausforderung und 
Anspruch an, an der Modifikation und Schaffung inklusiver Umgebungen 
gestalterisch mitzuwirken. 
 
Claudia Ortlepp 
Leiterin Kita Lengfeldstraße 
09.09.2018  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: Zukunft der kommunalen Jugendarbeit 2020 
Bezug: Antrag Nr. 57 des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplan 2019 
 

 
M-Nr.: 172/19 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 
1. die Stadt Rüsselsheim als Träger der örtlichen Jugendhilfe gesetzlich verpflichtet ist im Rahmen 

ihrer Planungsverantwortung dafür Sorge zu tragen, dass Einrichtungen und Dienste der 
Jugendhilfe vorausschauend, rechtzeitig und bedarfsorientiert zu planen sind. 

 
2. die Stadt Rüsselsheim derzeit mit ihren Aufwendungen für Jugendarbeit deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt liegt.  
 
3. die aktuell vorhandenen Ressourcen für die Jugendarbeit nicht dem steigenden Bedarf der 

wachsenden Stadt Rüsselsheim am Main entsprechen. 
 
4. für den Haushalt 2020 für den Stellenplan der Jugendförderung 2,54 Vollzeitstellen (VZ) S 11b, 

0,5 Vollzeitstellen TVöD 9a und 0,22 Vollzeitstellen S 17 erforderlich werden.  
Die Stellen verteilen sich wie folgt: 

 
a. 060546000 – Kinder- und Jugendhäuser, 1,55 VZ S 11b davon 1 Stelle zunächst gesperrt 
b. 060245150 – Streetwork und sonstige Jugendarbeit, 0,52 VZ S 11b 
c. 060546100 – Kinder- und Jugendbüro, 0,20 VZ S 11b 
d. 060245120 – Kinder- und Jugenderholung, 0,25 S 11b 
e. 060040730 – Verwaltung Jugendförderung 0,22 S 17 und 0,5 TVöD EG 9a 

Eingang 
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5. für den Haushalt 2020 Sachkosten (Honorarmittel, Sach- und Betreuungsaufwand) in Höhe von 

13.671 Euro (für 5/12 des Jahres 2020) und Beschäftigungsentgelte in Höhe von 20.902 Euro 
(für 7/12 des Jahres ) für 0,55 VZ S 11b für die unter 1 a. genannten Stellenanteile erforderlich 
werden. 

 
6. für den Haushalt 2020 im Produkt 060546000 – Kinder- und Jugendhäuser zusätzlich 

a. im Sachkonto 7128400 (Auszeit Böllenseesiedlung) für 0,64 VZ S 11b und 
entsprechende Sach– und Honorarmittel in Höhe 17.350 Euro und  

b. im Sachkonto 7128410 (Auszeit Berliner Viertel) für 0,74 VZ S 11b und entsprechende 
Sach- und Honorarmittel in Höhe von 20.070 Euro erforderlich werden.  

 
7. dass die Umsetzung der Punkte 4., 5. und 6. unter dem Finanzierungsvorbehalt des 

Haushaltsplanes 2020 und der Finanzplanung 2019 – 2023 steht. 
 
 
B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:   
 
1. den Antrag Nr. 57 des Jugendhilfeausschusses zum Haushaltsplan 2019 hiermit für erledigt zu 

erklären. (Anlage 4) 
 
 
II. Begründung / Erläuterung: 
 
A. Ziel 
 
Ziel ist die Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs, jungen Menschen die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit in ihrem Sozialraum zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Die Stadt Rüsselsheim als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist gesetzlich verpflichtet im Rahmen 
ihrer Planungsverantwortung dafür Sorge zu tragen, dass Einrichtungen und Dienste der 
Jugendhilfe vorausschauend, rechtzeitig und bedarfsorientiert zu planen sind. (SGB VIII, §80 (1) 
Ziffer 3.). Dieses Ziel verfolgt die Stadt indem sie dem derzeitigen Bedarf und dem prognostizierten 
Bevölkerungszuwachs entsprechend, die Ressourcen im Bereich der Kinder und Jugendarbeit 
anpasst.  
 
B. Gesetzliche Grundlage 
 
Die Stadt Rüsselsheim am Main als öffentlicher Träger der Jugendhilfe hat als Pflichtleistung nach § 
11 SGB VIII folgende Angebote vorzuhalten: 
 

 außerschulischen Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, 
kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,  

 Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

 arbeitswelt-, schul- und familienbezogenen Jugendarbeit, 

 internationalen Jugendarbeit, 

 Kinder- und Jugenderholung und 

 Jugendberatung 
 



Art, Form und Maß der Angebote sind im Gesetz nicht genauer geregelt, so dass sie einem 
örtlichen Aushandlungsprozess unterliegen, in dem sich fachliche und finanzpolitische 
Zielsetzungen gegenüberstehen. 
 
Bei der Bemessung des Budgets für die Leistungen der Jugendarbeit sind die öffentlichen 
Jugendhilfeträger jedoch nicht völlig frei. Nach § 79 Absatz 3 SGB VIII haben sie im Rahmen ihrer 
Gesamtverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe für eine ausreichende 
Grundausstattung einschließlich einer dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften zu sorgen. 
Sie haben nach § 79 Absatz 2 von den für die Jugendhilfe insgesamt bereitgestellten Mitteln einen 
angemessenen Anteil für die Jugendarbeit zu verwenden.  
 
C. Beschlusshistorie 
 
Seit 1994 betreibt der Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. in Rüsselsheim im Auftrag der Stadt 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Als derzeit gültige Grundlage dient eine 
Leistungsvereinbarung vom 03.07.2012.  
 
2015 hat die  Stadtverordnetenversammlung mit der DS 509/11-16 das neue Konzept der 
Jugendförderung beschlossen. Mit der DS 134/16-21 wurde am 15.12.2016 die erste 
Fortschreibung mit dem weiteren Konzeptbaustein Jungenarbeit verabschiedet. Mit der DS 245/ 16-
21 vom 23.11.2017 erfuhr das Konzept die zweite Fortschreibung mit den Arbeitsschwerpunkt 
„Vielfaltsbewusstsein fördern“. 
 
Mit der DS-Nr. 400/16-21 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Planungen zur 
Nachnutzung des städtischen Gebäudes Weisenauer Straße 19 als Jugendtreff weiter zu verfolgen.  
 
Mit der DS 457/16-21 hat die Stadtverordnetenversammlung den Antrag Nr. 57 des 
Jugendhilfeausschusses verwiesen und den Magistrat beauftragt, bis zur Sommerpause 2019 ein 
Konzept für einen Jugendtreff in der Innenstadt für die Interimszeit bis 2021 vorzulegen und 
Sofortangebote zu ermöglichen.  
 
D. Bedarf  
 
Rüsselsheim ist eine junge und wachsende Stadt. Fast 30 % der Rüsselsheimer Bevölkerung ist 
unter 27 Jahren (siehe Statistischer Jahresbericht 2018). Im Bereich der Kindertagesbetreuung und 
der (Grund-)Schulen wird diesem Umstand durch Ausbaumaßnahmen bereits Rechnung getragen. 
Für den Bereich der kommunalen Jugendarbeit besteht auf diesem Hintergrund ebenfalls 
Entwicklungsbedarf. 
 
Der Zuwachs der Rüsselsheimer Bevölkerung unter 27 Jahre lässt sich aus nachfolgender Grafik 
ablesen. Von 2007 bis 2018 gab es einen Zuwachs von fast 17 %.  
 
 



 
 
 
 

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Anzahl 
<27 

Jahre 

17.619 17.752 17.814 17.858 18.268 18.539 18.763 19.019 19.497 20.080 20.355 20.529 

 
 
Daraus erklärt sich, dass mit den zurzeit vorhandenen Ressourcen an Personal, Sachmitteln und 
Ausstattung nicht alle Bedarfe an entwicklungsfördernden Angeboten für die wachsende Zielgruppe 
der jungen Menschen ausreichend abgedeckt werden können. Der ungedeckte Bedarf zeigt sich an 
folgenden Stellen:  
 
1. Rüsselsheimer Innenstadt  
 
Mit der DS-Nr. 400/ 16-21 wurde der grundsätzliche Bedarf an Angeboten der Jugendarbeit für 
jungen Menschen in der Rüsselsheimer Innenstadt nach einem nichtkommerziellen Treffpunkt zur 
Kenntnis genommen und die Grundsatzentscheidung zur Einrichtung eines Jugendtreffs 
beschlossen. Die Inbetriebnahme eines Jugendtreffs in den Räumen der Betreuungsschule der 
Grundschule Innenstadt wird erst ab dem Herbst 2021 nach deren Umzug in die derzeitige 
Parkschule stattfinden können.  
 
Um in der Zwischenzeit bereits Angebote für junge Menschen in der Innenstadt vorhalten zu 
können, wurden mit Fördermitteln aus dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration für 
die Gemeinwesenarbeit in der Innenstadt bereits im Jahr 2018 verstärkt Angebote für Jugendliche 
durchgeführt. Dies waren sowohl jugendkulturelle als auch medienpädagogische Projekte, die in 
2019 fortgeführt werden. Nach den Sommerferien 2019 ist ein „Lern-Café“ für Jugendliche in den 
Räumen des Kinderschutzbundes mit Hilfe von nicht verausgabten Beschäftigungsentgelten 
vorbereitet, auch dies ist die Umsetzung der Ideen der jungen Menschen aus dem Jugendforum 
2017. 
 
 



2. Jugendtreff in Haßloch-Nord  
 
Der Jugendtreff in Haßloch-Nord hat nach Umbaumaßnahmen im Jahr 2018 eine deutliche 
Aufwertung erfahren. Der Jugendtreff kann mit der aktuellen Personalausstattung drei Öffnungstage 
mit insgesamt 8 Angebotsstunden wöchentlich anbieten. Dies wird gewährleistet mit dem 
Stellenumfang von 0,3 Vollzeitstellen einer pädagogischen Fachkraft, die von geringfügig 
Beschäftigten unterstützt wird.  
 
Von Regelbesuchern der Einrichtung wurde im Rahmen der regelhaften Jugendanhörung  im 
Jugendhilfeausschuss der Wunsch nach Ausweitung der Angebotszeiten für sowohl 
Grundschulkinder als auch eigene Öffnungszeiten für ältere Jugendliche vorgetragen. Die 
Fachverwaltung sieht diesen Bedarf ebenfalls, dieser ist jedoch mit der gegenwärtigen 
Personalressource nicht zu decken.  
 
3. Standort Böllenseesiedlung des Vereins Auszeit 
 
Der Bedarf an Angeboten und Fördermaßnahmen in der Böllenseesiedlung ist hoch. Die 
Betrachtung der demografischen Zahlen und der soziale Situation vieler Familien im Stadtteil lässt 
auch zukünftig einen erhöhten Bedarf erwarten. Dazu kommt der anstehende Umzug in das 
Nachbarschafts- und Familienzentrum. Die größeren und attraktiveren Räume werden die 
Besucher*innenzahlen weiter steigen lassen.  
 
Aus dieser Entwicklung ergibt sich die Notwendigkeit, für die verschiedenen Zielgruppen und 
Altersspannen differenzierte Angebote vorzuhalten.  
 
4. Standort Berliner Viertel des Vereins Auszeit 
 
Hier sind über die vielen Jahre hinweg sind die Besucher*innenzahlen der Treffs und vieler mobiler 
Angebote beständig hoch bis sehr hoch. Auch hier bilden sich die demografische Entwicklung und 
die soziale Situation im Stadtteil ab. Die Personalsituation ist bereits seit längerer Zeit am Limit, die 
Arbeitsbedingungen sind häufig belastend und sehr herausfordernd. 
 
5. Streetwork/ mobile Jugendarbeit 
 
Das Arbeitsfeld Streetwork/ mobile Jugendarbeit wurde laut Beschluss des Magistrates vom 
17.12.1996  M. Nr. 667/96 mit einer Vollzeitstelle ausgestattet. Mit Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2006 wurde mit der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2007 eine weitere Vollzeitstelle eingerichtet. Auf Grund von 
Konsolidierungsmaßnahmen wurde die Personalressource im Zuge der DS—Nr. 240/11- 16 auf 
1,78 Vollzeitstellen S11b reduziert. Eine Wiederherstellung der vollen Personalressource ist 
notwendig, um den vielfältigen Anforderungen von Seiten der Jugendlichen, aber auch von Seiten 
von Anwohnerinnen und Anwohnern gerecht zu werden. 
 
6. Kinder- und Jugendbeteiligung 
 
Mit dem Beschluss der DS 166/11-16 arbeitet die Jugendförderung mit dem „Konzept zur 
Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung in Kommunalpolitik und Stadtverwaltung“. 
Bausteine dieses Konzeptes sind u.a. die Veranstaltungsreihe Jugend im Rathaus mit steigenden 
Teilnehmer*innenzahlen und das jährlich stattfindende Jugendforum, das über die Jahre 
zunehmend von jungen Menschen in Anspruch genommen wird, um ihre Anliegen gegenüber 
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung vorzutragen. Die Nacharbeit zum Jugendforum, also 
das Transportieren der Anliegen in die Verwaltung und die Rückmeldung zu Möglichkeiten und 
Ergebnissen erweist sich als zunehmend zeitintensiv. Diese Nacharbeit ist allerdings unabdingbar, 
um Partizipations- und Selbstwirksamkeitserfahrungen bei der Zielgruppe herbeizuführen.  



 
Das Engagement der Jugendförderung in diesem Arbeitsfeld über die letzten Jahre, auch mit der 
Durchführung von Jugendwahlen, zahlt sich aus. Sowohl von Seiten der jugendlichen Zielgruppe 
als auch von Verwaltungsseite wird das Kinder- und Jugendbüro als Partner bei Planungsvorhaben 
und Anliegen angesprochen. Projektorientierte Beteiligungen im Zusammenhang mit 
Stadtplanungsprozessen nehmen zu. Angebote des Kinder- und Jugendbüros zum Thema 
Kinderrechte werden von Seiten der Rüsselsheimer Grundschulen zunehmend angefragt. 
 
Das Kinder und Jugendbüro kann mit seiner aktuell vorhandenen Personalausstattung von 0,52 
Vollzeitstellen nicht allen nachgefragten Beteiligungsprojekten gerecht werden.  
 
7. Ferienfreizeiten 
 
Neben den örtlichen Ferienangeboten, die von der Jugendförderung , dem freien Träger Auszeit 
e.V. und den Rüsselsheimer Vereinen vorgehalten werden, stellen Ferienfreizeiten für diese 
Zielgruppe und ihre Familien eine bedarfsgerechte Ergänzung dar, die auch der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dient. Auch Kinder aus Familien, die keine Familienurlaube finanzieren können, 
hätten so eine Möglichkeit in den Ferien zu verreisen. 
 
Kinder im Grundschulalter können aktuell unter anderem an den Kinderfreizeiten des Kreises Groß-
Gerau teilnehmen. Der Kreis meldet zurück, dass der Bedarf für Rüsselsheimer Kinder regelmäßig 
deutlich höher ist als die Plätze, die für Rüsselsheimer Kinder zur Verfügung stehen. 
 
Das Angebot von Ferienfreizeiten in städtischer Trägerschaft – so wie dies bis 2003 der Fall war -  
würde einen weiteren Baustein darstellen zu den Ferienfreizeiten, die aktuell in Rüsselsheim in 
kirchlicher Trägerschaft durchgeführt werden. 
 
8. Verwaltung und Leitung der Jugendförderung 
 
Die Personalressource von 0,78 VZ für Leitung und 1 VZÄ für Verwaltung ist bereits derzeit zu 
knapp bemessen. Mit der Zahl der Projekte und Betätigungsfelder der Jugendarbeit steigt auch der 
Aufwand für Leitung und ebenso für Verwaltungstätigkeiten im Hintergrund.  
 
Der Bereich Jugendförderung hat sich über die Jahre inhaltlich stark ausdifferenziert entwickelt, um 
den unterschiedlichen Bedarfen der Zielgruppen gerecht zu werden. Die Aufgaben und 
Zuständigkeiten der einzelnen Arbeitsfelder sind sehr unterschiedlich, daraus ergibt sich ein 
erhöhter Steuerungsaufwand für die Leitung. Darüber hinaus ist den verstärkten Anforderungen an 
Steuerung und Kooperation für freie Träger und Gemeinwesenarbeit Rechnung zu tragen.  
 
E. Problem  
 
Auf Grund von Haushaltssicherungskonzepten/ Einsparmaßnahmen der Stadt Rüsselsheim am 
Main im Bereich der Jugendförderung wurden bis 2013 Einsparungen und Reduzierungen 
vorgenommen. Dies wird auch nicht durch die Übertragung von Aufgaben der Jugendarbeit an 
einen freien Träger ausgeglichen. 
 
Der Bedarf kann mit den vorhandenen Ressourcen nicht gedeckt werden. Das Vorhalten 
bedarfsgerechter Angebote ist aber eine gesetzliche Pflichtaufgabe.  
 



F. Lösungen  
 
Um die beschriebenen Anpassungen an die Erfordernisse im Arbeitsfeld der kommunalen Kinder- 
und Jugendarbeit langfristig zu sichern und das pädagogische Fachpersonal dauerhaft zu binden, 
ist die Ausweitung des Stellenplans und die Aufstockung der Sach- und Honorarmittel im 
nachfolgend beschriebenen Umfang unerlässlich. 
 
1. Rüsselsheimer Innenstadt  
 
Zur Bedarfsdeckung soll der Stellenplan der Jugendförderung im Produkt 060546000 – Kinder- und 
Jugendhäuser um 1,3 VZ-Stellen S 11 b erweitert werden, wobei eine Stelle zunächst mit einem 
Sperrvermerk versehen wird. Mit dem Stundenkontingent von 0,3 Vollzeitstellen können die in 2018 
und in 2019 erprobten Projekte für Jugendliche im Rahmen der mobilen Jugendarbeit Innenstadt in 
2020 und 2021 fortgeführt bzw. ausgebaut werden. Damit die beschriebenen Arbeiten mit Beginn 
des Jahres 2020 aufgenommen werden können, sind bis zur Haushaltsgenehmigung 2020 
entsprechende Beschäftigungsentgelte zu budgetieren. Siehe Anlage 1 – Interimskonzept 
Innenstadt. 
 
Außerdem ist die Netzwerkarbeit im Hinblick auf Kinder- und Jugendarbeit in der Rüsselsheimer 
Innenstadt eine wesentliche Aufgabe der zusätzlichen Stundenkontingente. Weitere Aufgabe soll 
der Ausbau von Beteiligungs-Projekten mit Schulen und weiteren Netzwerkpartnern sein.  
 
Um den Betrieb einer Jugendeinrichtung in der Innenstadt vorzubereiten, soll ab dem Haushaltsjahr 
2021 die eingerichtete Stelle entsperrt und besetzt werden. Aufgabe dieser Stelle ist eine aktuelle 
und konkretisierte Bedarfsanalyse ebenso wie die Entwicklung einer einrichtungsbezogenen 
Konzeption. Damit sind dann die Voraussetzungen gegeben, um den Betrieb zu Beginn des Jahres 
2022 zu starten. Darüber hinaus können mit dieser zusätzlichen Personalressource die mobilen und 
sonstigen bewährten Angebote fortgeführt bzw. bedarfsgerecht ausgeweitet werden.  
2. Jugendtreff in Haßloch-Nord  
 
Um den Bedarf abdecken zu können, ist eine Ausweitung des Stellenplans im Produkt 060546000 – 
Kinder- und Jugendhäuser um eine 0,25 Vollzeitstelle S11b notwendig sowie zusätzliche Sachmittel 
zur Deckung von Honorarkosten und Sachaufwand. Die Erhöhung des Stellenumfangs für eine 
pädagogische Fachkraft ermöglicht die Ausweitung der Öffnungszeiten, so dass der Jugendtreff 
dann an fünf Nachmittagen für die Zielgruppen geöffnet sein kann (entspricht in der Regel 15 
Wochenstunden). Damit die Angebotszeiten mit Beginn des Jahres 2020 ausgeweitet werden 
können, sind bis zur Haushaltsgenehmigung 2020 entsprechende Beschäftigungsentgelte zu 
budgetieren.  
 
3. Standort Böllenseesiedlung des Vereins Auszeit 
 
Für die Bedarfsdeckung ist die Ausweitung der Stundenkontingente um 25 Wochenstunden (0,63 S 
11b VZ) notwendig und die Erhöhung der Sach- und Honorarmittel um jährlich 10.350 Euro. Damit 
kann ein Teenie-Bereich mit besonderen Angeboten für diese Altersgruppe aufgebaut und 
betrieben werden.  
 
4. Standort Berliner Viertel des Vereins Auszeit 
 
Um den Anforderungen gerecht zu werden, die Qualität der pädagogischen Arbeit zu halten und die 
angespannte Personalsituation zu entschärfen, bedarf es einer Erhöhung der Stundenkontingente 
im Berliner Viertel um 29 Wochenstunden (0,73 S 11b VZÄ) und eine Erhöhung der Sach- und 
Honorarmittel um jährlich 12.000 Euro.  
 



5. Streetwork/ mobile Jugendarbeit  
 
Um allen Anforderungen der aufsuchenden Arbeit im ganzen Stadtgebiet gerecht werden zu 
können, sind die beiden ursprünglich von der Stadtverordnetenversammlung vorgesehenen  zwei 
Vollzeitstellen erforderlich, deshalb ist die Personalressource im Produkt 060245150 – Streetwork 
und sonstige Jugendarbeit um 0,22 Vollzeitstelle S 11b zu erhöhen. Damit wird auch der Ausbau 
mobiler, freizeitpädagogischer Angebote für Kinder und Jugendliche möglich. 
 
6. Kinder- und Jugendbeteiligung  
 
Um den unter D 4 beschriebenen Bedarf zu decken sowie um die Umsetzung und Nachbereitung 
der Beteiligungsprojekte wirksam und zielgruppenorientiert zu begleiten, ist ein Ausbau der 
Personalausstattung im Produkt 060546100 – Kinder- und Jugendbüro um 0,20 Vollzeitstelle 
notwendig.  
 
7. Ferienfreizeiten  
 
Für die Organisation, das Erarbeiten eines pädagogischen Konzepts, für die Vor- und 
Nachbereitung sowie für die Teamer-Akquise und –Schulung bedarf es im Produkt 060245120 – 
Kinder- und Jugenderholung einer zusätzlichen 0,25 VZ-Stelle S11b. Mit dieser zusätzlichen 
Personalressource könnten pro Jahr je eine Kinderfreizeit und eine Teeniefreizeit (für 11-14 
Jährige) realisiert werden. Es sollen Ziele im Umkreis von 200 – 300 km angesteuert werden.  
 
8. Verwaltung und Leitung der Jugendförderung 
 
Die Ausweitung der Angebote im pädagogischen Bereich macht den Ausbau der Personalressource 
im Bereich der Verwaltung der Jugendförderung erforderlich, Es ist im Produkt 060040730 – 
Verwaltung Jugendförderung eine zusätzliche 0,5 Vollzeitstelle EG 9a notwendig. Außerdem sollte 
die Verringerung der Personalressource für die Bereichsleitung auf 0,78 Vollzeitstelle S 17 seit 
2011 als Folge von Einsparmaßnahmen wieder rückgängig gemacht werden. Hier sollte mit der 
Erhöhung um 0,22 VZÄ wieder eine volle Stelle zur Verfügung stehen.  
 
G. Folgekosten 
 
Für die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 
folgende zusätzliche Finanzmittel erforderlich: 132.771 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen 
aus den Kosten für 5/12 des Jahres für zusätzliche Personalkosten in Höhe von 90.748 Euro, Sach- 
und Honorarkosten in Höhe von 21.121 Euro sowie für Beschäftigungsentgelte in Höhe von 20.902 
Euro.  
 
Aufgeschlüsselt stellt sich dies wie folgt dar:  
 
Für die Jugendarbeit in der Rüsselsheimer Innenstadt belaufen sich die zusätzlichen jährlichen 
Aufwendungen für Sachkosten und Honorarmittel in 2020 für 5/12 des Jahres auf 4.333 Euro, in 
den Folgejahren auf 10.400 Euro. 
 
Für den Jugendtreff in Haßloch-Nord belaufen sich die zusätzlichen Aufwendungen für 
Sachkosten und Honorarmittel in 2020 für 5/12 des Jahres auf 3.296 Euro, in den Folgejahren auf 
7.910 Euro. 
 
Für den Auszeitstandort Böllenseesiedlung belaufen sich die zusätzlichen Aufwendungen für 
Personalkosten, Sach- und Honorarmittel für 2020 für 5/12 des Jahres auf 17.349 Euro, in den 
Folgejahren auf 52.046 Euro.  
 



Für den Auszeitstandort Berliner Viertel belaufen sich die zusätzlichen Aufwendung für 
Personalkosten, Sach- und Honorarmittel für 2020 für 5/12 des Jahres auf 20.070 Euro, in den 
Folgejahren auf 60.211 Euro. 
 
Für die Kinder- und Jugendbeteiligung belaufen sich die zusätzlichen jährlichen Aufwendungen 
für Sachkosten und Honorarmittel in 2020 für 5/12 des Jahres auf 1.250 Euro, in den Folgejahren 
auf 3.000 Euro. 
 
Für Ferienfreizeiten belaufen sich die zusätzlichen jährlichen Aufwendungen für Sachkosten und 
Honorarmittel in 2020 für 5/12 des Jahres auf 4.375 Euro, in den Folgejahren auf 10.500 Euro. 
 
Für Verwaltung und Leitung  der Jugendförderung belaufen sich die zusätzlichen jährlichen 
Aufwendungen für Sachkosten in 2020 für 5/12 des Jahres 417 Euro, in den Folgejahren auf 1.000 
Euro. 
 
Mit der Genehmigung des Haushalts 2021 und der Entsperrung der Stelle für den Jugendtreff 
Innenstadt erhöht sich der Betrag ab 2021 auf 364.487 Euro. Die detaillierte Aufstellung ergibt sich 
aus Anlage 2. 
 
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 ergibt für die Stadt Rüsselsheim eine Quote von 4,4% der 
Mittel der Jugendhilfe, die für Jugendarbeit vorgesehen sind. 2018 waren es 4,7 %. 2013 lag dieser 
Wert noch bei 6,26 %. Mit der Zahl für 2019 bleibt die Stadt damit deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt von 5,6 % und erst recht unter den 15 %, die vom 11. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung empfohlen werden.  
 
Mit einer signifikanten Erhöhung der Quote des Anteils der Jugendarbeitskosten an den gesamten 
Jugendhilfekosten durch die hier beschriebenen höheren Aufwendungen ist nicht zu rechnen, da 
sich auch der Aufwand für die gesamte Jugendhilfe voraussichtlich erhöhen wird. 
 
 
III Anlagen  
Anlage 1– Interimskonzept Innenstadt  
Anlage 2 - Folgekostenaufstellung ab 2020 
Anlage 3 – Antrag des Vereins Auszeit e.V. vom 27.05.2019 
Anlage 4 – Antrag Nr. 57 
 
 
 
Rüsselsheim am Main, den 25.06.2019 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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Anlage 1 
 
Konzept mobile Jugendarbeit Innenstadt 20/21 - Interimskonzept 
 
Mit dem Konzept der mobilen Jugendarbeit Innenstadt 20/ 21 soll als Interimslösung bis 
zur Inbetriebnahme eines Jugendtreffs in der Innenstadt für die Zielgruppe der 
zukünftigen Einrichtung bereits mobile Angebote vorgehalten werden. Bislang über die 
Fördermittel der Gemeinwesenarbeit in der Innenstadt durchgeführte jugendkulturelle 
und medienpädagogische Veranstaltungen in 2018 und 2019 sollen fortgeführt werden. 
Außerdem soll ein Lern-Café in den Räumen des Kinderschutzbundes angeboten werden. 
 
 
1. Ziele 
 
Jugendarbeit stellt in Ergänzung zu Familie und Schule einen unverzichtbaren und 
wichtigen Bildungsbereich in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen dar. Als 
außerschulischer Bildungsort trägt sie mit ihren vielfältigen Angeboten zur 
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei.  
 
Jugendarbeit bietet aufgrund der niedrigen Zugangsschwelle und der inhaltlich und 
organisatorisch offenen Struktur die Möglichkeit der gemeinsamen Entwicklung von 
Interessen, Mitbestimmung und Übernahme von Verantwortung. 
 
Die sozialraumorientierte Jugendarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie den sozialen 
Bezugsrahmen berücksichtigt, in dem sie stattfindet. Sie wirkt sowohl im geographisch 
als auch soziokulturell definierten Nahbereich jeder Jugendeinrichtung, also im konkreten 
Lebens- und Wohnumfeld mit der jeweils vorzufindenden Sozialstruktur.  
 
Das Interimskonzept verfolgt das Ziel, die vielfältigen Bedarfsmeldungen und Ideen der 
jungen Menschen aufzugreifen und bereits vor der geplanten Installierung eines 
Innenstadttreffs spürbar zu machen, dass sich in Sachen Jugendarbeit in der Innenstadt 
etwas tut und die Bestrebungen nicht ungehört verhallen.  
 
2.  Gesetzliche Grundlagen 
Der Auftrag für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit leitet sich aus dem 
Sozialgesetzbuch SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ab. Hier heißt es u.a., dass jungen 
Menschen die zu ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur 
Verfügung zu stellen sind und dass Jugendhilfe zur Vermeidung von Benachteiligungen 
beitragen soll. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen 
mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 
hinführen. 
 
3.  Zielgruppen 
Zielgruppe der mobilen Jugendarbeit Innenstadt 20/21 sind Jugendliche. Jugendliche im 
Sinne der Konzeption sind Mädchen und Jungen zwischen 10 und 21 Jahren. Der 
Schwerpunkt soll bei den Teenies zwischen 10 und 14 Jahren liegen, die in der 
Innenstadt leben und Jugendliche ab 15 Jahre aus ganz Rüsselsheim. Nach § 9 Abs. 3 
SGB VIII sollen die unterschiedlichen Interessen von Mädchen und Jungen berücksichtigt 
werden.  
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4. Aufgaben 
Durch die Weiterführung und Ausweitung der mobilen Angebote und Veranstaltungen im 
Stadtteil sollen öffentliche Plätze belebt und bespielt werden. So wird positiv auf die 
Jugendarbeit aufmerksam gemacht, Präsenz gezeigt und das gesamte Umfeld mit 
einbezogen. 
 
Die Kontaktpflege zu anderen Institutionen dient dem Austausch und der Kooperation in 
der Jugendarbeit und der Koordination und Abstimmung der jeweiligen Angebote. Somit 
erweitern sich die Angebots- und Handlungsmöglichkeiten der Kooperationspartner. 
 
Für den zu eröffnenden Jugendtreff in der Innenstadt wird die Bedarfsanalyse verfeinert 
und das Konzept erarbeitet.  
 
5.  Angebote 

• mobile Angebote, wie beispielsweise bewegungs-/ sportorientierte Events, das 
Hip-Hop-Mobil, Graffiti-Projekte, medienpädagogische Angebote u.a. 

• Lern-Café (2x wöchentlich) 
• Beteiligungsprojekte in Kooperation mit Netzwerkpartnern in der Innenstadt. 

 
6. Personelle Ausstattung  
Die Mindestbesetzung der mobilen Jugendarbeit Innenstadt 20/ 21 umfasst: 

• in 2020 0,3  VZ-Stelle hauptamtliche pädagogische Fachkräfte 
• in 2021 nach Entsperrung der 1,0 VZ-Stelle kommt eine weitere pädagogische 

Fachkraft dazu 
• 1-2 nebenamtliche Fachkräfte (geringfügig Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige) auf 

Mini-Job-Basis 
Die Beschäftigten werden eingebunden in das Team Streetwork/mobile Arbeit.  
 
7. Partizipation 
Die Angebotszeiten der mobilen Jugendarbeit Innenstadt 20/ 21 sollen dem Bedarf der 
Jugendlichen angepasst werden. Jugendliche erhalten die Möglichkeit ihre Ideen und 
Vorstellungen zu äußern und die Angebote mitzugestalten. Jugendliche und junge 
Erwachsene werden gezielt mit geeigneten Methoden an vielen Aktivitäten beteiligt: von 
der Programmgestaltung über die aktive Mitarbeit bei Aktionen. Damit werden ihre 
Fähigkeiten zur Selbstdefinition, Selbstartikulation und Selbstorganisation gefördert.  
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Stand 04.06.2019

Produkt

zusätzliche 

Vollzeitstelle

(VZÄ)

Stellen-

wert

Personalkosten-

durchschnittswert 

2019

zusätzliche Personal-

kosten

ganzjährig

Sachkosten und 

Honorarkosten

anteilige 

Personalkosten

für 5/12

anteilige 

Sachkosten

für 5/12

zusätzliche

Personalkosten

zusätzliche 

Sachkosten und 

Honorarkosten

1,3

1 Stelle 

gesperrt S 11b 65.150 € 19.545 €                 10.400 €          8.144 €           4.333 €           65.150 € 8.400 €            

0,25 S 11b 65.150 € 16.288 €                 7.910 €            6.786 €           3.296 €           

Sachkonto 7128400 Auszeit - 

Böllenseesiedlung 0,64 S 11b 65.150 € 41.696 €                 10.350 €          13.899 €         3.450 €           

Sachkonto 7128410 Auszeit 

Berliner Viertel 0,74 S 11b 65.150 € 48.211 €                 12.000 €          16.070 €         4.000 €           

Streetwork und sonstige 

Jugendarbeit 

(060245150) 0,52 S 11b 65.150 € 33.878 €                 14.116 €         

Kinder- und Jugendbüro 

(060546100) 0,20 S 11b 65.150 € 13.030 €                 3.000 €            5.429 €           1.250 €           

Kinder- und Jugenderholung 

(060245120) 0,25 S 11b 65.150 € 16.288 €                 10.500 €          6.786 €           4.375 €           

0,22 S17 76.100 € 16.742 €                 1.000 €            6.976 €           417 €               

0,5 EG 9a 60.200 € 30.100 €                 12.542 €         

Summen 235.777 €                     55.160 €               90.748 €              21.121 €              65.150 €            8.400 €                 

Beschäftigungsentgelte
0,55 VZÄ

für 7 Monate
S11b 20.902 €              

kalkulatorische Gesamtkosten  ab 2020 290.937 €       

Gesamtkosten in 2020 für 5/12 des Jahres 132.771 €      

Gesamtkosten ab 2021 364.487 €       
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Kinder- und Jugendhäuser

(060546000)

Verwaltung Jugendförderung

(060040730)
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Haushaltsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2020 

zum Produktbereich 6 Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 

 

Erhöhung  der  Zuwendungen  für  die  Offene  Kinder‐  und  Jugendarbeit  in  den  

Stadtteilen Berliner Viertel und Böllenseesiedlung an Auszeit e.V.  

 

 

Antrag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die Zuwendungen für die Offene Kin‐

der‐ und  Jugendarbeit  in den Stadtteilen Berliner Viertel und Böllenseesiedlung an den aktuellen 

Bedarf angepasst werden. Das bedeutet, dass die personelle Ausstattung im Berliner Viertel von 88 

Wochenstunden um 29 Wochenstunden auf 117 Wochenstunden (entspricht 3 Vollzeitstellen) und 

die der Böllenseesiedlung von 72,5 Wochenstunden um 25 Wochenstunden auf 97,5 Wochenstun‐

den (entspricht 2,5 Vollzeitstellen) und das Budget für Honorarmittel und Sachkosten für Berliner 

Viertel um 12.000 € und für Böllenseesiedlung um 10.350 € erhöht werden. 

 

 

Begründung: 

Beide  Stadtteile  sind weiter  stark wachsend. Dies  zeigt  sich  unter  anderem  darin,  dass weitere  

Kitaplätze benötigt und die Grundschulen ausgebaut werden. 

 

Im Laufe der letzten vier Jahre ist in der Böllenseesiedlung die Anzahl der Kinder (6‐10 Jahre) um 

12,57%, die der Teenies (11‐14 Jahre) um 17,86% und die der Jugendlichen (15‐17 Jahre) um 13,54% 

angestiegen. Gesamtzahl der Jugendlichen: 480 

Für das Berliner Viertel  stellen  sich  sogar  folgende Anstiege dar: 6‐10  Jahre: 23,79%, 11‐14  Jahre: 

10,05% und 15‐17 Jahre: 24,41%. Gesamt: 673 

Bei den jüngeren Jahrgängen setzt sich diese Entwicklung fort. 

Quelle: Statistische Jahresberichte 2014‐2018 

 

Diese  Entwicklungen  spiegeln  sich  in  unseren  Kinder‐  und  Jugendtreffs  wider.  Die  Besu‐

cher*innenzahlen sind stetig gestiegen und verbleiben auf hohem, teilweise sehr hohem Niveau. In 

den Stadtteilen leben viele Familien, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Auszeit spielt in 

beiden Sozialräumen eine zentrale Rolle, nicht nur für die Kinder und Jugendlichen und ihre Fami‐

lien, sondern auch als unverzichtbarer Teil des Netzwerks der Gemeinwesenarbeit. 
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Berliner Viertel: 

Insbesondere in den Kinder‐ und Teenietreffs ist die Nachfrage extrem hoch, regelmäßig zwischen 

30 und 50 Besucher*innen,  in Spitzen haben wir 80  (!) gezählt. Dann stößt unser Team selbst bei 

guter Besetzung mit 2 Hauptamtlern und 2 Honorarkräften an seine Grenzen. 

Um die Qualität unserer  (sozial)pädagogischen Arbeit aufrecht halten zu können, bedarf es drin‐

gend einer Erhöhung des hauptamtlichen und auch nebenamtlichen Personals. Die großen, attrak‐

tiven Räumlichkeiten bieten optimale Möglichkeiten, differenzierte Angebote mit ausreichendem, 

gut ausgebildetem Personal vorzuhalten.  

 

Böllenseesiedlung: 

Auch im so genannten  ʹkleinen Bushäuschenʹ sind alle offenen Treffs   mit 10‐25 Teilnehmer*innen 

gut besucht.  Im Sommer wird der Böllensee(spiel)platz  intensiv mit benutzt. Bislang werden  für 

Kinder (6‐12 Jahre) und für Jugendliche (13‐21 Jahre) Angebote unterbreitet. Somit sind die gemein‐

sam betreuten Altersspannen sehr groß. Die Integration der aus dem Kindertreff heraus wachsen‐

den Kinder in den Jugendtreff fällt sehr schwer, insbesondere für die Mädchen. Dies beeinträchtigt 

die angestrebte kontinuierliche Begleitung unserer Besucher*innen. Deshalb ist es erforderlich, eine 

zusätzliche Altersgruppe, die der Teenies, anzusprechen und für sie bedarfsgerechte Angebote an‐

zubieten.  Dafür wird  eine  personelle  Aufstockung  und  damit  einhergehend  die  Erhöhung  des 

Budgets für Honorar‐ und Sachmittel notwendig.  

Dies lässt Auszeit auch mit Blick in die nahe Zukunft, für den für Ende 2020/Anfang 2021 geplanten 

Umzug  in das Nachbarschafts‐ und Familienzentrum gut gerüstet sein. Stehen Auszeit aktuell  le‐

diglich ca. 40 qm plus eine kleine Küche zur Verfügung, so freut sich das Team, bald neue, attrakti‐

ve Räume mit mehr als 90 qm plus großer Küche bespielen zu können. Wir erwarten mit den neuen 

attraktiveren Räumlichkeiten eine deutliche Steigerung des jetzt schon hohen Zulaufs.  

 

 

Kosten für zusätzliche 1,38 Stellen (BV 29 WStd. + BÖ 25 WStd.) 09.‐12.2020:    29.970 € 

Kosten für zusätzliche Honorar‐ und Sachkosten BV 09.‐12.2020:    4.000 € 

Kosten für zusätzliche Honorar‐ und Sachkosten BÖ 09.‐12.2020:    3.450 € 

Gesamt:    37.420 € 

 

27.05.2019 

Andrea Kelm 
Geschäftsführung 



BESCHLUSSBLATT 
 
 
 
 
 

 
DS-Nr. 457/16-21 und DS 457a/16-21 
 

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 einschl. Fortschreibung 
 

Beschluss des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 
Der Ausschuss hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in 2. Lesung beraten. 
 
Antrag Nr. 57 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt einstimmig folgenden Antrag zur Verweisung: 
 
Interimslösung Jugendtreff Innenstadt 
Der Magistrat wird beauftragt, bis zur Sommerpause 2019 ein Konzept für einen Jugendtreff in 
der Innenstadt für die Interimszeit bis 2021 vorzulegen. Bis dahin sollten bereits Sofortangebote 
ermöglicht werden. 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag zur Verweisung mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zu. 
 
Antrag Nr. 56 
Der Jugendhilfeausschuss stimmt nachfolgendem Haushaltsantrag mit 14 Stimmen und 3 
Enthaltungen zu: 
 
Mittel für Graffiti-Projekte an Schulen 
Der Fachausschuss I berichtet, dass im Bereich der Jugendförderung Mittel für Graffiti-Projekte 
an Schulen fehlen. Nach dem Jugendforum gab es bereits Interesse von Schulen hieran. Der 
Fachausschuss I empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss vorzuschlagen, die fehlenden 
Sachkosten von 3000 Euro in den Haushalt einzustellen. 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit 11 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen zu. 
 
Antrag Nr. 4 – 010103100/7128520 – Zuschuss an Frauenzentrum, Erhöhung des 
Haushaltsansatzes 
 
Der Ausschuss lehnt den Antrag mit 4 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ab. 
 
Antrag Nr. 5 – Produkt 010103100/7128520 Frauenzentrum fördern, Erhöhung des 
Haushaltsansatzes 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag einstimmig zu. 
 
Antrag Nr. 9 – 050347000 – Zuschuss an den Verein Kontakt Soziale Dienste- Erhöhung des 
Haushaltsansatzes 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit 13 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen zu. 
 
Antrag Nr. 17 – Produkt 10102110 – Sozialarbeiter*innen im Anerkennungsjahr, Erhöhung 
Stellenplan 
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Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit 13 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen zu. 
 
Protokollnotiz: 
Bürgermeister Grieser weist darauf hin, dass die Umsetzung des Beschlusses aufgrund der 
Zeiten des Ausbildungsbeginns erst in 2020 möglich sein wird und bei einer Erhöhung um 8 
Stellen und einer daraus folgenden Gesamtzahl von 12 Stellen für Sozialarbeiter*innen im 
Anerkennungsjahr die Übernahmegarantie nicht aufrecht gehalten werden kann. 
Darüber hinaus bittet er um Verständnis, dass ggf. auch keine vollumfängliche Besetzung von 
12 Stellen möglich sein wird, da die Praxisanleitung nicht in allen Fachbereichen sichergestellt 
werden kann. 
 
Antrag Nr. 21 - Tagespflegepersonen 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag zur Verweisung einstimmig zu. 
 
Antrag Nr. 28 – Errichtung eines Frauenhauses in Rüsselsheim 
 
Der Ausschuss stimmt dem Antrag mit 14 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen zu. 
 

Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 

mit den Änderungsanträgen mit 9 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Mehrheitlich dafür 
 
Rüsselsheim, den 19.02.2019 
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